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Datenschutzbericht 198 1  der Daten­
schutzkommission� 

Stellungnahme der Bundesregierung 
gemäß § 4 6  Abs. 2 DSG; 

An das 

'Präsidium des Nationalrates' 

Parlament 
1017 Wi e n 

,I 

A·1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (022 2) 6615/0 

Sachbearbeiter 

Klappe Durchwahl 
Femschrelb-Nr. 1370-900 

Bitte In der Antwort die 
Geschöftszahl dieses 
Schreibens anführ�n. 

Anbei lege ich gemäß § 4 6  Abs. 2 Datenschutzgesetz, BGBl. 

Nr. 56 5/1978 , den Datenschutzbericht 198 1  der Datenschutzkommis­

s'ion (Beilage A) sowie die Stellungnahme des' Datenschutzrates 

(Beilage B) hiezu vor. Die von der Bundesregierung in ihrer Sit­

zung vom 11. Mai 198 2 hiezu beschlossene Stellungnahme ergibt 

�ich aus dem nachstehend�n Abschnitt I dieses Schreibens. 

Der Abschnitt 11 enthält über Anregung des,Datenschutzrates 

einen Tätigkeitsbericht des Datenverarbeitungsregisters; in 

Abschnitt 111 finden sich Aussagen über die Entwicklung der 

Verarbeitung und des Schutzes von 'Daten im Ausland, wie sie 

ge�äß § 4 6  Abs. 2 Datenschutzgesetz der Stellungnahme der 

Bundesregierung angeschlossen werden ,können. 
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I . 
. STELLUNGNAHME DER BUNDESREGIERUNG 

ZUM DATENSCHUTZBERICHT 1981 

, 
/ / 
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Vorbemerkungen: 

Gemäß § 4 6  DSG verfaßt die Datenschutzkommission je,des zweite 
I Jahr einen Bericht über ihre Tätigkeit und ,die hiebei gesammel­

ten Erfahrungen und übermittelt diesen Ber�cht dem Bundeskanz­
l�r. Der Bundeskanzler legt diesen BeriCht mit einer Stellungnah­
me der Bundesregierung und de� tiatenschutzrates ( §  4 2  Abs. 1 

Z 2) sowie mit Auss-agen über die Entwicklung der Verarbeitung. 
und des Schutzes von Daten im 'Ausland und mit allfälligen �mpfeh­
lungen dem Nationalrat vor. Soweit sich der Bericht auf die Ver­
arbeitung von Daten im Bereich der Länder (§  5) bezieht � über- . 
mittelt der Bundeskanzler den Bericht mit der Stellungnahme des 
Datenschutzrates den Ländern. 

Die Datenschutzkommission hat ihren ersten Bericht, den Daten­
schutzbericht 1981, i� Mai vorigen Jahres dem Bundeskanzler vor­
gelegt. Für das weitere Vorgehen in A�slegung des § 4 6  Abs. 2 

DSG bestanden zu diesem Zeitpunkt naturgemäß keiqe Präzedenzfäl­
le. Es wurde aus diesem Grund auch die Wohlmeinung des Daten­
schutzrates über die Auslegung des § 4 6  DSG eingeholt; der Daten­
schutzrat vertrat die Aufassung, daß zweckmäßigerweise zuerst 
dem Datenschutzrat Gelegenheit zu einer Stellungn,ahme zum Be­
richt der Datenschutzkommission zu geben sei; die Bundesregie­
rung hätte,sodann Gelegenheit, sich in ihrer Stellungnahme gemäß 
� 46 Abs. 2 DSG auch mit den Äußerungen des Datenschtitztates hie-

I 

zu auseinanderzusetzen. Dementsprechend wurde der Bericht der Da-
tenschutzkommission im Juni 1981 an den Datenschutzrat weiterge­
leitet. 

Mitte ,Dezember des Jahres 1981 ist die Stellungnahme des Daten­
'schutzrates beim Bundeskanzler eingetroffen. Sie wurde in der 
vorliegenden Stellungnahme der Bundesregierung zum Datenschutz­
bericht mitberücksichtigt. 

Insbesondere wurde auch auf Aufforderung des Datenschutzrates 
ein Tätigkeitsbericpt des Datenverarbeitungsregisters a�geschlos­

. sen. 
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Es darf vollständigkeitshalber noch bemerkt werden, daß den 
organisatorischen Anliegen der Datenschutzkommission bereits 
unmittelbar nach Einlangen des Datenschutzberichtes beim Bun­
deskanzler soweit wie möglich entsprochen wurde. 

\ 
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1 .  �ur inhaltlichen Gliederung des Datenschutzberichtes 

Der Datenschutzbericht 198 1 hat drei Schwerpunkte: 

- Die Aufgliederung des Arbeitsanfalls bei der Daten­
schutzkommission (DSK) in der Berichtsperiode und die 
Darstellung des organisato�ischen Rah�ens zur Bewälti­
gung dteses Arbeitsanfalls (Punkte 2 - 4}; 

Ausführungen zu einzelnen Sonderproblemen, die in den 
von der DSK durchgeführten Verfahren a�fgetreten sind 

, (Punkte 5 und 6 ) ;  

- Novellierungswünsche zum DSG aus der' Sicht der bisheri­
gen Erfahrungen der DSK (Punkt 7). 

2 .  Zum Arbeitsanfall bei der DSK und den organisatorsichen 
Möglichkeiten seiner BeWältigung: 

2 . 1 Im Berichtszeitraum hatte die' DSK etwas über 2000 Eingangs­
st�cke zu verzeichnen, wovon vor allem die Anträge auf ,Ge­
n'ehmigung, für den Datenexport ins Ausland (internatio�al�r 
Datenverkehr) und die der DSK zur ,Zustimmung vorzulegen�en 
Betriebsordnungen der Datenverarbeiter des öffentlichen Be­
reichs ins Gewicht fallen. 

'An Auskünften, Beschwerden und Hinweisen über behauptete 
, 

Datenschutzverletzungen im öffentlichen Bereich wurden in 
den ersten 16 Monaten seit Inkrafttreten des DSG etwa 
40 Stück gezählt; diese �ahl ist vielleicht niedriger als 
erwartet, ,doch schließt sich die �undesregierung �ie� der 
Auffassung des Datenschutzrates (DSR) (vgl. Punkt 2 seine� 
Stellungnahme) insoweit an, als von ihm ins Tq�ffen ge­
führt wird, daß die Beschwerderechte offenbar noch nicht 
voll in das Bewußtsein der Bevölkerung gedryngen sind. 
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Auch dem weiteren Argument des DSR, daß hiefür wehl auch 
die im greß en und ganzen .ordnungsmäßige Datenverarbeitung 
im öffentlichen Bereich verantwertlich wäre, möchte sich 
die Bundesregierung gerne anschließen. Dies umse mehr als 
im öffentlichen Bereich die Durchsetzung der Datenschutz-· 
rechte durch den Betreffenen mit keinen besenderen F.ormver­
schriften .oder Kesten belastet ist; es kann daher daven 
ausgegangen werden, daß die relativ geringe Anzahl ven Be­
schwerdefällen im öffentlichen Bereich nicht nur auf ein 
mit der Rechtsdurchsetzung verbundenes finanzielles Risike 
zurückzuführen ist� 

1 . 2  In ihrem Bericht setzt sich die DSK im weiteren eingehend 
damit auseinander, daß beträchtliche Rückstände bei der Ak­
te�erledigung bestehen: · Und zwar kennten bis zum Ende des 
Berichtszeitraumes ven den erwähnten (etwa) 2000 Eingangs­
stücken nur 50 % erledigt werden. Die DSK knüpft an diese 
Situatien den Appell an die Bundesregierung . nach verdring­
licher Abhilfe in perseneller und 'räumlicher Hinsicht. 

Nun wurde nech 1 9 81 durch Adaptierung freigewerdener Räume 
in der Hefburg zusätzlicher Raum für die DSK und ihren Ge­
schäftsapparat geschaffen. Und es wurde weiters - ebwehl 
die Bundesregierung im allgemeinen eine Verminderung der 
Plans�ellen anstrebt � an�esichts der dech kritischen Si­
tuatien eine weitere Planstelle der Entlehnungsgruppe a 
für den Geschäftsapparat der DSK - der im übrigen auch den 
DSR zu betreuen hat - zur Verfügung gestellt. Weitere Mög­
lichkeiten werden derzeit nech geprüft. Bei der DSK selbst 
kann .ohne Gesetzesänderung eine Aufsteckung und/eder Glie­
derung in mehrere Senate nicht vorgenommen werden; dech 
war ven -einer Vergröß erung des Geschäftsapparates, der we­
sentlich an den für die Entscheidung der DSK netwendigen 
Sachverhaltsermittlungen beteiligt ist, eine gewisse Be­
schleunigung des Geschäftsganges zu erwarten. Dem allfälli-
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gen Einwand, daß das Konzept einer Datenschutzkommission 
mit ausschließlich "nebenberuflich" tätigen Mitgliedern an­
gesichts eihes derartigen Arbeitsanfalls an gich verfehlt 
wäre, muß entgegengehalten werden, daß die Organisation 
der DSK vom Gesetz her auf den regeJ,mäßg zu erwartende'n Ar­
beitsanfall .ausgerichtet ist und der im Berichtszeitraum 
aufgetretene Arbeitsanfall ein einmaliges Phänomen bleiben 
wird, dem von der Vollziehung ohne unverhältnismäßigen Auf­
wand nicht hätte begegnet werden können. ·Auf die Ausführun­
gen im Bericht (S •. 11) betreffend eine allfällige Änderung 
des § 58 Abs. 3 DSG darf in diesem Zusammenhang verwiesen 
werden. 

\ ' 

Es ist jedenfalls zu hoffen, daß die DSK ihre Rückstände 
noch im Laufe dieses Jahres entscheidend abbauen kann. Die 
,Bundesreg ierung wird weiter das Ihre dazu bei tragen, um 
die sich aus den längeren Erledigungsfristen ergebenden 
Schwierigkeiten mö�lichst zu vermeiden. 

3.  Sonderprobleme 

3.1 Von der DSK, werden folgende gegenüber der Bundesverwaltung 
aufgetretene Probleme besonders erwähnt: 

a) Die Befassung der DSK mit Entwürfen von Rechtsvorschrif­
ten gemäß ihrer Zuständigkeit nach § 3 6  Abs. 2 DSG. 

Das Bundeskanzleramt hat, um eine gleichmäßigere Vor­
gangsweise in dieser Frage zu gewährleisten, in der Zwi-

\ 

schenzeit in einem Rundschreiben an alle Bundesministe-
rien die (verfassungsgesetzlich statuierte) Kompetenz 
der DSK in'Erinnerung gerufen, wonach der DSK " • • • • •  
Gutachten oder Zustimmungen, zu Entwürfen von Rechtsvor­

schriften obliegen, die die Verarbeitung personenbezoge­

ner Daten betreffen. "  Tatsächlich hat auch die DSK in 

letzter zeit hinsichtlich der vorgangsweise im Bundesbe� 
reich nicht mehr Klage geführt. 
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Im Zusammenhang mit der Gestaltung von Rechtsvorschrif­
ten und der Bemerkung der DSK, daß ihre im Begutach­
tungsverfahren vorgebrachten Einwände oft nicht gen�� 
gend berücksichtigt wurden, hat sich das BKA weiters 
veranlaßt gesehen, in einem Rundschreiben einen der 
häufigsten Einwände der DSK nachdrücklich allen Bun­
desministerien - und auch den Ländern - zur Kenntnis zu 
bringen: Die DSK - und auch der DSR - haben wiederholt 
darauf hingewiesen, daß dem Sinn des DSG entsprechend 
bei gesetzlichen Neuregelungen über automationsunter­
stützte Datensammlungen nähere Regelungen über die zu 
verarbeitenden Datenarten und 'über solche Ubermittlun­
gen getroffen werden müßten, die über die Amtshilfe (im 
konkreten Einzelfall) und sonstige gesetzliche Uber­
mittlungsbestimmungen hinausgehen. 

0) Die im Datenschutzbericht 19 81 erwähnte und auf Initia­
tive der DSK ausgesprochene Anregung des DSR zu den 
Verpflichtungserklärungen von Dienstnehmern gemäß § 20 

DSG (Datengeheimnis) , wird von den Dienststellen des 
Bundes in der Zwischenzeit befolgt: Es werden vom Bund 
Verpflichtungserklärungen nicht mehr direkt von den 
Dienstnehmern jener Unternehmer verlangt, die für den 
Bund Dienstleistungen im Datenverkehr ,erbringen, son­
dern vielmehr die Unt�rnehmen vertraglich ve�pflichtet, 
ihre Dienstnehmer (und sonstigen Beauftragten) auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Auf diese Weise wird 
ein möglicher Weisungskonflikt, der auf dem Rücken der 
Dienstnehmer �usgetrageri würde, vermieden. 

c) Zur,Empfehlung der DSK an das Bundesministerium für 
Finanzen und die Sozialversicherungsträger betreffend 
einen konkreten Amtshilfefall für Zwecke der Abgaben-
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- 9, -:-

erhebung ist festzuhalten, daß die Arntshilfeleistung 
der, Sozialversicherungsträger an die ö'ffentliche Ver­
waltung und die Gerichtsbarkeit in den letzten bei­
den Jahren von Seiten der Sozialversicherungsträger 
stark problematisiert wurde. Das Datenschutzgesetz war 

, / , 

- wiewohl es selbst keine ins Gewicht fallende Ein-
schränkung des bisher üblic]1en Arntshilfeverkehrs ent­
hält -,offenbar Anlaß, den Arntshilfeverkehr zwischen So-

I 

zialversicherungsträgern und staatlichen Stellen (auch 
aus Kostenaspekten ) zu überdenken. ,Eine gesetzl iche Re­
gelung zur Klärung der widerstreitenden Rechtsstandpunk­
te steht noch aus; sie wird im übrigen sicherlich nicht 
im Rahmen einer Novellierung des DSG gefunden werden 
können, sondern nur in einer allfälligen Revision der 
amtshilferechtlichen Bestimmungen des Sozialversiche­
rungsrechtes. 

d) Was schließ lich das von der DSK angezögene Problem soge­
nannter "Geisteskrankenevidenzen" betrifft, ist dessen 
datenschutzrechtliche Relevanz sicherlich sehr hoch zu 
bewert('n. 

Die Herstellung eines tragfähigen Ausgleiche� zwischen 
den,Persönlichkeitsschutzinteressen de� einzelnen und 
den Sich�rheitsinteressen der Allgemeinheit wird jedoch 
in diesem Zusammenhang noch weiterer Diskussion bedür­
fen, deren Ergebnis noch nicht abzusehen ist. 

, \ 

3 .2 - Von der DSK werden folgende im Verkehr mit den Landesver­
wal t'ungen aufgetretene- Probleme, besonders erwähnt: 

a) Gegenüber den Landesverwaltungen wird das nahezu gänzli­
che Fehlen einer entsprechenden Einbindung in das Begut-, , I 

achtungsverfahren fü� Landesgesetzentwürfe gerügt. Auch 
der DSR ist in dieser Frage bereits an die Länder heran-
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getreten, doch konnte eine Annäherung der Rechtsstand­
punkte über die Interpretation des § 3 6  DSG (und auch 
des § 4 2  in bezug auf den DSR) bisher nicht erreicht 
werden. 

b) Hinsichtlicih der nach wie vor ausstehenden Datenschutz� 
verordnungen von Steiermark und Vorarlberg wird eine 
Stellungnahme der Länder nach übersendung des Daten­
schutzberichtes erwartet. 

c) Auch in den divergenten Standpunkten der Länder einer­
seits und der, DSK andererseits über den notwendigen In­
halt einer Betriebsordnung im Sinne des § 10 DSG hat 
sich die Situation seit Ende des Berichtszeitraums 
nicht wesentlich geändert. Die Länder weigern sich wei­
terhin, Betriebsdrdnungsentwürfe vorzulegen, die den in- · 
haltlichen Vorstellungen der DSK entsprechen. Ein In­
strument zur Streitschlichtung steht der Bundesregie­
rung nicht zur Verfügung, da die Vollziehung hinsicht- -
lich der Erlassung von Betriebsordnungen für (organisa� 

'torische) Landesbehörden und -dienststellen in die Zu­
ständigkeit der .Länder fällt. 

Was den aus datenschutzrechtlicher Sicht so b�deutsamen 
, 

Schutz des Betroffenen vor dem Zugriff Unbefugter auf 
Datenverarbeitungen betritft, führen die Länder jeden­
falls für sich ins Treffen, daß in den datenverarbeiten�. 
den Landesstellen tat�ächlich strenge Sicherheitsvor­
schriften bestünden. Die Meinungsdifferenz bezieht sich 
somit nicht auf die Notwendigkeit des ,Vorhandenseins 
derartiger Bestimmungen, sondern nur auf d'ie Berei t­
schaft, solche Bestimmungen in Form einer Betriebsord­
nung der DSK zur Zustimmung vorzulegen. 

\ 
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Ergänzend darf ,bemerkt werden, daß im Bundesbereich wie 
auch im Bereich der Selbstverwaltungskörper die Vqrlage 
von Betriebsordnungen keine nennenswerten Schwierigkei-

. I 

ten bereitet hat und bisher /insgesamt bereits 2 70 Be-
triebsordnungen die Zustimmung der DSK erhalten haben. 

4. Zu den Novellierungsvorschlägen der 'DSK: 

Die DSK legt im Punkt 7 ihres Berichtes Vorschläge für all­
fällige Änderungen des DSG aus dem Blickwinkel ihrer Erfah­
rungen im Berichtszeitraum vor. 

Eine eingehende Detaildiskussion dieser Vorschläge er­
scheint' im vorliegende'n Zusammenhang nicht opportun, da 

. ' 

die ausführliche Novellierungsdebatte, die derzeit im 
Novellierungsausschuß des DSR geführt wird, noch nicht 
beendet ist und die Bundesregierung die diesbezügliche 
zusammenfassende Empfehlung des DSR abzuwar�en gedenkt, 
bevor sie selbst ein Novellierungskonzept vorlegen wird. 
Den von der DSK in ihrem Datenschutzbericht 1 9 81 geäußer­
ten Novellierungsvorschlägen wird im Novellierungskonzept 
der Bundesregierung ein besonderer Stellenwert einzuräumen 
sein. 

5. Zur Situation des Datenschutzes in österreich 

In einer Stellungnahme der Bundesregierung zum Daterischutz-
, , 

bericht 1 981 darf auch eine Äußerung zur datenschutzrecht-
lichen Gesamtsituation in österreich nicht fehlen. 

Das österreichische Datenschutzgesetz hat sich, wie auch 
,der mit der Beobachtung der österreichischen Datenschutz­
entwicklung im besonderen betraute Datenschutzrat in sei­
ner Stellungnahme ausführt, entgegen manchen gegenteiligen 
Behauptungen als durchführbar erwiesen. Die völlige Neuar-

, 
"' 

" I 
I 
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tigkeit dieser Rechtsmaterie hat sicherlich an alle damit 
Befaßten nicht unbeträchtliche Anforderungen gesteilt: Da 
Qer Umgang mit Daten ein so allgemeines und wesentliches 
Phänomen der Lebenssachverhalte darstellt, waren von den 
notwendigen Anpassungsmaßnahmen sehr weite Kreise der 
österreichischen Bevölkerung - wenn auch in sehr unter­
schiedlichem Ausmaß - betroffen. Daß bei der Vollziehung 
eines 'Gesetzes, das einen d�rart breiten Anwendungsbereich 
und so viele Berührungspunkte im täglichen Leben besitzt, 
da und dor;t Probleme auftreten, ist nur natürlich und konn­
te - wie auch die Erfahrung in anderen Ländern zejgt -
wohl kaum von vornherein vermieden werden. Doch sind nach 
mehr als zweijähriger Anwendung des Datenschutzgesetzes , 
nur wenige Bereiche bekanntgeworden - wie etwa Wissen­
schaft und Forschung -, in welchen der Gegensatz zwischen 
Datenschutzinteressen und anderen berechtigten Interessen 
so schwer auflösbar ist, daß auf bloß interpretativem Weg 
eine tragfähi�e Lösung nicht erreicht werden kann. Für die­
se Bereiche werden spezialgesetzliche Vorschriften ausgear­
beitet, damit derartige Interessenskonflikte in einer 
rechtlich eindeutigen-und der jeweiligen besonderen Kon­
stellation entsprechenden bereichsspezifischen Weise ge­
löst werden. 

5. 2 Dem Datenschutzgesetz insgesamt wird gelegentlich vorgewor-: 
fen, daß es zuviel 'Bürokratie und zuwenig , Datenschutz ge­
bracht hätte. 

5. 2.1 Was die behauptete Überbürokratisierung betrifft, so bezie­
hen sich solche Vorwürfe näherhin auf die Registrierung 
beim Datenverarbeitungsregister, auf die Pflicht, Genehmi­
gungen fü� den internationalen Datenverkehr einzuhol�n und 
auf die Verpflichtung für. Datenverarbeiter des öffentli­
chen Bereiches, Betriebsordnungen zu erlassen, die der Zu-
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stimmung der Datenschutzkommission bedürfen. Aus den bei­
den zuletzt genannten Pflichten hat sich tatsächlich ein 

\ 
beachtlicher Teil des Arbeitsanfalls bei ,der Datenschutz-
kommission �rgeben, wie aus,der im

·
Datenschutzb�rich't 1 981 

enthaltenen Statistik über den Geschäftsgang deutlich 
wird. 

Nun haben die in den beiden Jahren seit Inkrafttreten des 
Datenschutzgesetzes gesammelten Erfahrungen bewirkt, daß 
zwischen datenschutzrechtlich unbedenklichen Standardfäl­
len und solchen Fällen besser unterschieden werden kann, 
in denen tatsächlich Datenschutzprobleme auftreten könn-

,-

ten, sodaß eine individuelle Fall"":Prüfung notwendig ist. 

Die Bundesregierung, die stets um Verwaltungsvereinfachung 
und yermehrtes Bürgerservice bemüht ist, wird diese nun­
mer vorhandenen Erfahrungen bei einer allfälligen Novellie­
rung des DSG berücksichtigen. 

. . 

5.2.2 Der Vorwurf, daß "zuwenig (e,chter) Datenschutz" 'geboten 
werde, kann angesichts des ausgefeilten ,datenschutzrecht� 
lichen Rechte- und Pflichtenkataloges nicht �u Recht beste­
hen. 

Diskussionswürdig scheint jedoch nach den Erfahrungen delT 
letzten beiden Jahre allenfalls die Frage der burchsetzung 
dieser Rechte und Pflichten. 

Die Entscheidung über Datenschutzrechte des Betroffenen 
fällt im öffentlichen Bereich in die Zuständigkeit der Da­
terischutzkommission, im privaten Bereich in die Zuständig­
keit �er ordentlichen Gerichte, näherhin (in ersten In­
stanz) jenes Landesgerichtes, in dessen Bereich der Betrof­
fene seinen Wohnsitz (Sitz) hat. Sowohl im Hinblick auf 
eine verstärkte vorbeugende Kontrolle im Bereich der öf-
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fentlichen Verwaltung als auch im Hinblick auf Vereinfa­
chungen der Rechtsdurchsetzung im privaten Bereich wären 
Verbesserungen denkbar. Diese Fragen werden jedenfalls -
auch im Zusammenhang mit den Aufgaben der Datenschutzkom­
mission - noch eingehend beraten werden müssen. 

Was die Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Pflichten 
betrifft, schien in der Phase der Einführung dieser gänz­
lich neuen Rechtsmaterie eine gewisse Zurückhaltung an­
gebracht. De lege ferenda werden einerseits gewisse Er­
leichterungen bei reinen Ordnungsvorschriften zu erwägen 
sein; gleichzeitig wird aber auch die Gleichmäß igkeit der .. 
gesetzlichen Sanktionsdichte für Verletzungen des Daten­
schutzes anzustreben sein. 

5.3 Zusammenfassend kann nach Auffassung der ,Bundesregierung 
daher festgehalten werden, daß sich nach den Erfahrungen 
ßurch zweijährige Anwendung des Datenschutzgesetzes das 
Grundkonzept dieses Gesetzes im gegenwärtigen Stand der 
Informationsverarbeitung in österreich als tragfähig er­
wiesen hat. Und daß weiters nur einige, das Grundkonzept 
nicht verändernde Korrekturen des Datenschutzgesetzes not­
wendig sein werden. Dem Umstand, daß zwar in der öffent­
lichkeit großes Interesse herrscht am Datenschutz, der Weg 
der Rechtsverfolgung bei Datenschutzverletzungen jedoch 
derzeit noch recht zögernd beschritten wird, wird die Bun­
desregierung weiterhin durch öffentlichkeitsarbeit zu be­
gegnen versuchen. Es wurde bisher jede Gelegenheit z�r'in­
formierenden Mitwirkung an Hörfunk- und Fernsehsendungen 
über Datenschutz wahrgenommen. Es wurde weiters vom Bundes­
kanzleramt eine Broschüre über das Date s hutzgeset� her­
ausgebracht, die von jedermann kostenlos bezogen werden 
kann. Das In,teresse hiefür war äußerst rege; es wurden bis­
her 2 6. 000 Stück diese� Broschüre von Interessenten ange­
fordert. 

I 
i 

" 
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In diesem Zusammenhang iS.t auch zu hoffen, daß mi t 
zunehmender Informiertheit der öffentlichkeit'über den 
Datenschutz sich die Fälle von Informationsverweigerung 
unter fälschlicher He��nziehung des Datenschutzg�setzes 
vermindern. Es mußte bisher leider festgestellt werden" 
daß Kritik am Datenschutz vielfach durch eine unsinnige 
oder rechtsirrige Auslegung des Gesetzes veranlaßt wurde 
oder gar das Datenschutzgesetz nur als willkommener Vor­
wand mißbraucht wurde. Gegenüber solchen Auswüchsen muß in 
der Bevölkerung eine Bewußtseinsbild�ng aufgebaut werden, 
wobei die Mithilfe der Medien wohl unerläßlich ist. 

Die Bundesregierung wird sich jedenfalls wei
,
ter bemühen, 

die öffentlichkeit 'in einem solchen Maße über die Materie 
"Datenschutz" informiert zu halten, daß Datenverarbeiter 
und Betroffene in der Lage sind, ihre Rechte und Pflichten 
nach dem Datenschutzgesetz wahrzunehmen. 
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11. 
BERICHT DES DATENVERARBEITUNGSREGISTERS 

ÜBE:R DEN 
TÄTIGKE ITSZEITRAUM 1, .,1. 1 980 BIS 1. 10. 1 981 

" .' 
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1. Registrierungseingaben 

1.1 Arbeitsanfall: 

- 17 -

Beim Datenverarbeitungsregister sind mit Stand vom 1. Okto­
ber 1981 insgesamt 40.332 Reg istrierungseingaben einge­
langt. Diese Eingaben sind zu gliedern wie folgt: 

6 % (2.448) der Eingaben sind Registrierungsmeldungen aus 
dem öffentlichen Bereich gemäß § 8 DSG, 

87 % (3 4.970 ) der Eingaben sind Registrierungsanträge von 
Auftraggebern des privaten Bereichs gemäß § 23 Abs. 1 DSG, 

7 % (2.914) der Eingaben sind Registrierungsanträge von 
Dienstleistungsverarbeitern des privaten Bereichs gemäß 
§ 23 Ab s. 3 DS G • 

1.2 Verfahrensverlaufsdaten: 

1.2.1 Alle Registrierungseingaben wurden bereits in Bearbeitung 
genommen, und es wurde den Registrierungspflichtigen eine 
Bearbeitungsnummer - die ident ist mit der erst nach er­
folgter Registrierung vergebenen Datenverarbeitungsregi­
ster-Nummer - umgehend schriftlich mitgeteilt. 

Der Arbeitsanf�ll beim Datenverarbeitungsregister war zeit­
lich so gestaffelt, daß . bis Jahresende 1980 beim Da�enver­
arbeitungsregister ca. 12.000 Registrierungseingaben und 
um die Jahreswende 1980/81 weitere ca. 28 000 Registrie..,­
rungsanträge einlangten. Dieser verstärkte Anfall zum Jah-
. 

� 

reswechsel hatte zwei Gründe: Einerseits die Entscheidung 
der Datenschutzkommission, daß Klienten von Wirtschafts­
treuhändern gemäß § 23 Abs. 1 DSG der Registrieru�gs­
pflicht unterliegen, andererseits die bei vielen privaten 
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Auftraggebern vorherrschende falsche Interpretation des 
§ 58 Abs. 3 DSG, wonach bis Ende 1980 eine Wahlmöglichkeit 
zwischen Information gemäß § 22 DSG und Registrierung naeh 
§' 23 DSG bestanden hätte. 

1.2.2 54 %,  also etwa die Hälfte aller Registrierungseingaben 
wiesen Mängel auf, wobei 8 % der Registrierungseingaben 
sogar zweilllal und 2 % dreimal vom Datenverarbeitungsre­
gister zu bemängeln waren. Bei den Meh�fachbemängelungen 
handelt es sich .in der Regel um neue Fehler, di� im Zuge 
der Mängelbehebung auftraten. Die Mängel lassen sich wie 
folgt aufgliedern: 

3 4  % der Mängelfälle weisen zumindest einen Gebührenmangel' 
auf, wobei 

24 % .aller Mängel fehlerhafte Vergebührungen nach dem Da­
tenschutzgesetz und 

13 % der Mängel fehlerhafte vergebührungen.nach dem Gebüh­
rengesetz sind; 

77 % der Mängelfälle weisen zumindest einen "Nicht-Gebüh­
r�nmangel" auf (Fehler in der Ausfüllung der Registrie­
rungsformulare, Nichtvorlage eines geforderten Nachweises. 
usw. ) • 

1.2.3 Vom Datenverarbeitungsregister wurden im Berichtszeitraum 
insgesamt 12.254 Reg istrieqmgen g,emäß .§ 47 Abs. 5, DSG 
vorgenommen und die Registerauszüge zugestellt. Letztere 
gliedern sich wie folgt: 

7 % entfallen auf Meldungen gemäß § 8 DSG (öffentlicher 
Bereich) , 

74 % .  auf Registerauszüge . gemäß § 23. Abs. 1 DSG (private 
. Auftraggeber) , 
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1'9 % auf Registerauszüge gemäß § 23 Abs. 3 DSG (private 
Dienstleistungsarbeiter) . 

2. Änderungs-, Eigänzungs- und Löschungs�in��ben: 

Neben der Verarbeitung der oben angeführten Erstregistrie­
rungse�ngaben hat da� Datenverarbeitungsregister die ein­
langenden Änderungs-, Ergänzungs- bzw. Löschungsanträge zu 
verarbeiten. Nach den bisherigen Erfahrungen werden 10 % 

, der'Registrierungen jährlich einer Veränderungsmeldung un­
terworfen. Die Veränaerungen ergeben sich auf Grund von Un­
ternehmenszusammenlegungen, Firmenänderungen, Standortver­
legungen, Konkuiseri, usw. 

3 .  Gewährung der Einsicht in das D�t�ri��r�rbeittirig�ie�i�t�ii 

Gemäß § 47 Abs. 2 DSG kann jedermann in das Datenverarbei­
tungsregister Einsicht nehmen, aus ihm Abschriften anferti­
gen oder Auszüge gegen Ersatz der tatsächlich notwendigen 
Kosten verlangen. 

Die Betroffenen machen hievon im zunehmenden Maß e Ge­
brauch, wobei die Parteien in hohem Maße die Beratung 
durch die Bediensteten des Registers in Anspruch neh-
men. 

Die Möglichkeit der Einsicht in das Register war im Jahre 
1980 im Hinblick auf die geringe Anzahl von erstellten Re­
gisterauszügen kaum gegeben. Ab dem Zeitpunkt des Gebrau­
ches der Bearbeitungsnummern oder der Datenverarbeitungsre­
gister-Nummern durch groß e Organisationseinheiten - wie 
kirchliche Gemeinschaften, politische Vereine oder auch 
Adressenverlage - fanden und finden jedoch 'zahlreiche Rück­
fragen beim Register statt. Solange für einen Auftraggeber 
nur eine Bearbeitungsnummer vorliegt und noch keine Daten-
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verarbeitungsregister-Nummer vergeben wurde, weil das Regi­
�trierungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, gibt das 
Datenverarbeitungsregister Auskunft nur über folgende Fra­
gen: 

Wer, dh. welcher Auftraggeber, steht hinter einer be­
stimmten B.earbei tungsnummer? 

Hat .ein bestimmter Auftraggeber beim Datenverarbeitungs­
register eine Meldung bzw. einen Antrag auf Registrie­
rung gestellt? 

I 

Welche Bea-rbeitungsnummer wurde einem bestimmten Auf-
traggeber zugeteilt? 

, 

Erst nach erfolgter Registrierung kann In die Registeraus-
züge Einsicht genommen werden. 

In den letzten Monaten haben durchschnittlich 20 Parteien 
pro Monat durch persönliche Vorsprache Einsicht beim Daten­
verarbeitungsregister in Anspruch genommen. Abschriften 
werden .in Anbetracht der hiefür pro Bogen zu entrichtenden 
Gebühr von 100,-- S und Kopierkosten von S 12,-- nur sel­
t�n angefertigt. Nach vollständiger Registrierung aller 
derzeit beim Datenverarbeitungsregister vorliegenden Regi-

, 

strierungseingaben ist eine vermehrte In�nsbruchn�hme' des 
Rechtes auf Einsicht in das Register zu erwarten. 

4. Informatiob und Beratung in Dat�nschutzarigelegenheiten: 

Da� Datenverarbeitungsregister erfüllt auch eine sehr be­
,deutende Informations- und Beratungsaufgabe. In Zeiten des 
verstärkten Anfalls von Registrierungseingaben war diese 
Tätigkei t besonders umfangreich. So wurden .in den Spi tzen­
zeiten bis �u 60 telefonische Anfrage� �ro Ta� und Bedien­
steten festgestellt. Die überwiegende Zahl dies�r Anrufe 

, 

betraf Auskünfte über die Registrierungspflicht. Ab Mitte 
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1981 ging die Zahl der telefonischen Anfragen zeitweise 
etwas zurück. Daneben vollzog sich auch ein Wandel in der 
Qualität der Fragen, da diese nunmehr zu etw� 40 % allge­
meine und praxisbezogene Rechtsfragen zum Datenschutzge­
setz betrafen. Das Datenverarbeitungsregister wird zB 
häufig mit der Frage konfrontiert, welche Möglichkeiten 
das Datenschutzgesetz zum Schutz des Betroffenen überhaupt 
bietet. Der Anteil solcher Anfragen steigt. 
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111. 
ÜBERSICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE ENTW ICKLUNG 

AUF DEM GEBIET DES DATENSCHUTZES 
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1. Die Entwicklung auf nationale� Eben�: 

1.1 �achdem Schweden 1973 als erstes Land ein Datenschutzge­
setz verabschiedet hat, und österreich, die BRD, Dänemark, 
Frankreich und Norwegen diesem Beispiel im Jahre 1978 ge­
folgt sind, hat in der Zwischenzeit auch Luxemburg im Jah-

I 

re 1979 ein umfassendes Datenschutzgesetz er1assen., Daten-
schutzrecht gibt es darüber hinaus noch in den Vereinigten 
Staaten (insbesondere in Form des Privacy 'Act 1974, der 
für'den öffentlichen Bereich gilt) , sowie in Kanada (auf 
Bundes- und Landesebene) und in Australien (allerdings nur 
auf Länderebene) . In Schweden ist in der Zwischenzeit im 
Jahre 1979 eine umfängliche Novellierung in Kraft getre-

, 

ten, in der Bundesrepublik Deutschland sind Novellierungen 
\ 

zum Bundesdatenschutzgesetz in,Diskussion. 

In parlamentarischer Behandlung stehen Entwürfe für Daten­
schutzgesetze derzeit in Belgien und in den Niederlanden. 
Auch in Portugal hat die, Erlassung eines Datenschutzgeset­
zes bereits ein sehr konkretes Stadium erreicht. 

Eine eingehende Diskussion über die Verabschiedung daten­
schutzrechtlicher Vorschriften findet derzeit in Großbri­
tannien, Japan und in der Schweiz statt. Regierungsberich­
te zum Thema Datenschutz werden überdies in Finnland, Jugo­
slawien und Australien ausgearbeitet. In den USA ist die 
lebhafte Datenschutzdiskus'sion der letzten Jah're wieder 
ins Stocken geraten durch eine wachsende Bürokratiefeind­
lichkeit in der öffentlichen Meinung. Das Projekt einer 
Einrichtung einer zentralen Datenschutzaufsichtskommission 
konnte daher bisher in den USA nicht verwirklicht werden. 

Datenschutzkontrollinstanzen gibt es nur' in einigen Bundes­
staaten der USA. 

Insgesamt kann daher festgehalten werden, daß der Kreis 
der Staaten mit Datenschutzgesetzgebung größ er wird. Eini-

I 
ge Staaten sind bereits in eine zweite Phase eingetreten, 
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nämlich die Anpassung ihrer Datenschutzvorschriften an ge­
sammelte Erfahrungen. Die österreichische Entwicklung ver­
läuft somit offenbar durchaus standardkonform. 

1.2 Es mag im vorliegenden Zusammenhang auch interessant er­
scheinen, die vorhandenen Datenschutzgesetze nach einigen 
wesentlichen Kriterien inhaltlich zu durchleuchten: 

So ist zR festzuhalten, daß in sämtlichen europ�ischen Da­
tenschutzgesetzen der ·öffentliche und der pri'vate Bereich 
in die datenschutzrechtliche Regelung einbezogen ist: Das 
manchmal gehörte Argument, daß der Datenschutz nur im öf­
fentlichen Bereich wirklich notwendig sei, ent�pricht so­
mit offenbar ,nicht der allgemeinen Bewußtseinslage. ' Wei­
ters beziehen von 9 Datenschutzgesetzen bzw. -gesetzentwür­
fen immerhin 5 die juris,tischen Personen eben/falls in den 
Schutzbereich ein. 

Interessant ist ein Vergleich, welche Formen von Datenver­
arbeitungen dem Datenschutzgesetz in den einzelnen Ländern 
unterworfen sind: Im Gegensatz zur österreichischen Lö­
sung, in der jegliche Form automationsunterstützter Daten­
verarbeitung dem Datenschutz unterliegt, liegt nämlich in, 

, 

einigen Ländern (Belgien, BRD, Schweden) im automationsun-
terstützten Bereich der Schwerpunkt des Datenschutzes auf 
Datenverarbeitung in besonders geordneter Organisations­
form, das heißt bei Datenbanken, Registern etc. Wenn ,auch 
eine solche Einschränkung �m Hinblick auf moderne Methoden 
der Volltextspeicherung mit Datensuche im Volltext nicht 
unproblematisch erscheint, wären gleichartige Beschränkun­
gen bei Einbeziehung der manu�llen Datenverarbeitung in 
den Datens�hutz 'eine möglicherweise sehr sinnvolle Lösung. 
Ein derartiger Gedanke findet sich insbesondere in dem in 
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parlamentarischer Behandlung stehe�den niederländischen Da­
tenschutzgesetzentwurf. Vollständigkeitshalber sei ange­
merkt, daß manuelle Datenverarbeitung darüber hinaus in 
'Dänemark (unter gewissen Voraussetzungen) , in Frankreich 
und in Norwegen in den Datenschutz einbezogen ist. 

Hinsichtlich besonderer Voraussetzungen für die Zulässig­
keit automationsunterstützter Datenverarbeitungen gibt es 
in den einzelnen Gesetzen bzw. Gesetzentwürfen, ein' breites 

I 
• '< 

Spektrum von Registrierungs- und"Genehmigungsvorschriften. 
Keine Form der Genehmigung oder Registrierung gibt es in 
der �RD nach dem Bundesdatenschutzgesetz. (In den landes­
rechtlichen Vorschriften in der BRD gibt es für den öf­
fentlichen Bereich teilweise Genehmigungsvorschriften) . In 
einigen Ländern ,sind Registrierungs- oder Genehmigungs­
pflichten allerdings auf besondere Sektoren, wie zB Kre­
ditinformationsdateien, Adressenagenturen etc. beschränkt. 
Interessant mag in diesem Zusammenhang der Weg, sein, der 
bei der Novellierung des schwedischen Datenschutzgesetzes 
im J�hre 1979 eingeschlagen wurde: Dort wurde eine Erlei6h­
terung der Registrierungs- und Genehmigungspflicht be� sol­
chen Fällen von Datenverarbeitung v6rgesehen, in denen die 
Datenschutzinteressen der Betroffenen nicht wesentlich be� 
einträchtigt sind, hingegen Erschwerungen im Genehmi­
gungsverfahren für besondere Sparten der Datenverarbeitung 
vorgenommen. 

Genehmigungs- und Kontrollrechte hinsichtlich des Datenex­
ports ins Ausland gibt es trotz aller gegenläufiger inter­
nationaler Tendenzen derzeit -in Dänemark, in Schweden, im 
niederländischen Gesetzentwurf in besonders verschärfter 
Form und in Frankreich in der Form, daß die dortige Daten­
schutzkommission ein Recht auf Vorschlag der Inkraftset­
zung von Kontrollmöglichkeiten für den internationalen Da­
tenverkehr besitzt. 

III-142 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 71

www.parlament.gv.at



- 26 -

Diese Übersicht mag dokumentieren, daß auch die in der 
österreichischen Datenschutzdiskussion umkämpften Punkte 
wie etwa Registrierung oder Genehmigung des Datenexpor­
tes ins Ausland, keine österreichischen sp�cifica und ,Al� 
leingänge darstellen, sondern durchaus Beispiele im euro­
päischen Standard finden. 

2. Die" Entwicklting auf �upi�natidnaler Eberiei 

2.1 Europarat - Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten: 

Nach jahrelangen Vorarbeiten, die bis in das Jahr 1968 zu­
rückgehen, hat der Europarat im Jänner 1981 ein Überein­
kommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Ver­
arbeitung personenbezogen�r Daten zur unterzeic�nung auf­
gelegt. �iese Konvention haben sofort unterzeichnet die 
Staaten BRD, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, österreich, 
Schweden und die Türkei und in der Folge'weit�rs Norwegen 
und UK. Dieses Abkommen, das auch den Nichtmitgliedstaaten 
des Europarates zum Beitritt offen steht, tritt erst nach 
Ratifikation durchS Staaten in Kraft. Ratifikationen lie­
gen derzeit noch nicht vor, doch wurde im Rahmen des Euro­
parates der Hoffnung Audruck verliehe'n, daß eine Ratifika­
tion durch fünf Staaten noch währ�nd des Jahres 1982 er­
folgt. 

In österreich wurde ein Begutachtungsverfahren über die 
voraussichtlich notwendigen Maßnahmen im Falle einer Rati­
fikation des Übereinkommens durchgeführt. Die bisher abge­
gebenen Stellungnahmen waren im Ergebnis sehr unterschied­
lich, wobei Uneinigkeit insbesondere darüber bestand, ob­
die in der (Konvention festgelegt�n Grundsätze durch das 
öst�rreichische Datenschutzgesetz hinreichend v�rwirklicht 
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seien oder nicht. �ine Stell�ngnahme des Datenschutzrates 
ist mit Ende Mai zu erwarten. 

2�2. OECD - Leitlinien für den Schutz des Persörilichkeitsbe­
reichs und den grenzüberschreitenden Verkehr personenbezo­
gener Daten: 

, Im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar­
beit und Entwicklung wurden im September 1980 Datenschutz­
leitlinIen beschlossen, deren Inhalt in etwa den mate­
riell-rechtlichen Grundsätzen der diesbezüglichen Konven­
tion des Europarates vergleichbar ist, deren Formulierung 
allerdings allgemeiner gehalten ist. Die Annahme dieser 
Leitlinien erfolgte dur�h 18 der 24 Mitgliedstaaten der 
OE CD - auch österreich hat sich für die Verabschiedung der '�

1 ' 

Leitlinien ausgesprochen. 

Ein formelles Ratifikationsverfahren kommt hier nicht in 
, 

Betracht, da di� ,Vorliegenden Leitlinien nur den Charakter 
einer nicht unmitt�lbar bindenden Absichtserklärung der 
unterzeichnenden Staaten haben. 

2. 3. 1 über die genannten internationalen Dokumente zum Daten­
schutz hinaus wird im Rahmen der OECD und des in Rom an­
s'ässigen IB I (In'tergovernmental Bureau for Informatics, in 
dem sich im wesentlichen die Staaten der Dritten Welt zur 
Behandlung von Fragen des Informationswesens zusammenge-
schlossen haben) , vor allem den Problemen des lnternationa­
len Datenverkehrs das Augenmerk zugewendet. Es ist in die­
sen internationalen Gremien eine Favorisierung der völli­
gen Freiheit des transnationalen Datenflusses (insbeson-

, . 

dere auch für den Datenfluß z·wischen Mutter- �nd Tochterg,e-
seIlschaften multü1ationaler Unternehmungen) zu verzeich­
nen, die - auch in den jüngsten datenschutzlegislativen 

, I 
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Projekten - auf nationaler Ebene keine ungeteilte Entspre­
chung findet. Im Hinblick auf die derzeitige österreichi­
sehe Rech�ssituation ist dieser Trend nur soweit nachvoll­
ziehbar, als das Postulat nach ungehindertem Datenfl,uß 
über die Grenze atif solche Staaten bezogen wird, die einen 
einigermaßen vergleichbaren Datenschutz aufweisen. 

2. 3. 2 Im Rahmen des Datenschutzexpertenkomitees des Europarates 
liegt derzeit der Arbeitsschwerpunkt auf der Ausarbeitung 
von Empfehlungen für Spezialregelungen in einzelnen Berei­
ehen, in denen die Verwirklichung des Daten-schutzes auf be­
sondere Schwierigkeiten stößt. So wurde bereits eine Reso� 
lution über medizinische Datenbanken verabschiedet, der 
Entwurf einer Resolution über Wissenschaft und Datenschutz 
steht unmittelbar vor seiner Vollendung und Studien über 
die datenschutzrechtlichen Probleme der Direktwerbung und 
der Sozialversicherung sind im Gange. 

2. 4 Zu erwähnen wär� noch die Arbeit der nationalen Daten­
sehutzkommissionen (Datenschutzüberwachungsbehörden) in 
ihren mindestens einmal jährlich stattfindenden gemeinsa-

/ men Tagungen, auf denen spezielle Vollziehungsprobleme mit 
internationalem Bezug behandelt werden. Diesen Treffen 
fehlt zwar eine völkerrechtliche Grundlage, doch hat sich 
bereits gezeigt, daß auch diese inoffizielle Zusammenar­
beit sehr konkrete daten�chutzrechtliche Ergebnisse erbrin­
gen,kann. 

12. Mai 1982 
Der Bundeskanzler: 

KREISKY e. h. 
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RE PUB LI K ÖS TE R R Eie H 
DATENSCH UTZ KO M MISS 10 N 

, 

DATENSCHUTZ BERICHT 1981 

A·1014 Wien, Ballhausplatz 1 
Tel. (0222) 6615/2527, 2444, 2525 
Fernschrelb-Nr. ·1370-900 

für die Zeit vom 25. April 1979 his 2 4. April 1981 . 

erstattet von der Datenschutzkommission an den Bundeskanzler 
gemäß § 4 6  Ahs. 1 Datenschutzgesetz 

III-142 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 71

www.parlament.gv.at



2 

Gliederung: 

1. Einleitung 

2. Personalverhältnisse Datenschutzkornrnission 

3. Personal verhältnisse Datenschutzbüro 

4 .  Gesc�äftsgang 
4 . 1 • .  Statistik 

4 . 1 . 1 . Antragsverfahren 
4 . 1 .2 .  Amtswegige Verfahren 
4 . 2 .  Erläuterungen zur statistischen Ubersicht 

, 

4 . 3 .  Kapazität der Datenschutzkornrnission 
" 

5. Wahrnehmungen 

6. Verfahren gemäß § 4 1  Datenschutzgesetz 

6 . 1 .  Auskunftserteilung der Sozialversicherungsträger 
an Finanzbehörden 

6�2. Führung von Geisteskrankenevidenzen 

7. Novellie�ung des-Datenschut�gesetzes 
7.1.' Dringende, aus den Erfahrungen der Datenschutz­

kommission entstandene Novellierungsvorschläge 
, . 

7.1.1. Das Grundrecht auf Datenschutz (§ 1 Datenschutz-
gesetz) 

, 

7.1.2. Datenschutzverordnungen (§ 9 Datenschutzgesetz) 

7.1.3. Vertragliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
im Datenverkehr im öffentlichen Bereich 

(§ 13 Datenschutzgesetz) 
7.L4. Rechtssc;hutz (§ 1 4  Datenschutzgesetz) 

7.1.5. Verpflichtungserklärungen gemäß§ 20 Datenschutz­
gesetz 

7.1. 6 .  Internationaler Datenverkehr (§ 32 - 34 Daten-
schut�gesetz) 

. 

7.1.7. Stellvertretender Vorsitzender der Datenschutz-
kommission(§ 39 Abs. 1 Datenschutzgesetz) 

7.1.8. Ubergangsbestimmungen (§ 58 Datenschutzgesetz) 

7.2. Anregungen zur Fortbildung des Datenschutzrechtes 

7.2.1. Welche personenbezogenen, Daten sollen dem Daten-
schutz unterworfen sein 

! 

7.2.2. Fehlender Ermittlungsschutz für nicht ,automations­
unterstützt verarbeitete, Daten 

7.2.3. Legaldefinitionen (§ 3' Datenschutzgesetz) 
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7 . 2 . 4 . ROllenverteilung im Datenverkehr 

7 . 2 . 5 .  Ubermittlungen 
7 . 2 . 6 .  Auskunftspflicht (§§ 1, 11, 2 5  Datenschutz'gesetz) 

7 . 2 . 7 . Uberprüf.ung von gerichtlichen Handlungen 

7 . 2 . 8 . Dienstleistungsverarbeitung 
7 . 2 . 9 .  Registrierungspflicht 
7�2 . 1 0 .  Gebühren 
7 . 2 . 11 .  Rechte des Betri�psrates (§ 31 Datenschutzgesetz) 

7 . 2 . 1 2 .  Sanktionen 
7 . 2 . 1 3 .  Sachgebiete, in denen entsprechende Datenschutz-

bestimmungen noch ausstehen 
' 

Anhang 1 Anregung des Datenschutzrates gemäß § 42 
Ahs. 1 Z.  3 Datenschutzgesätz 

Anhang 2 Empfehlung der Datenschutzkommission gemäß 
§ 4 1  Datenschutzgesetz, 
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1. Einlei tung: 

Das Datenschut zgesetz vom 1 8 .  Oktober 1 9 7 8, kundgemacht 
im Bundesgesetzblatt Nr' .  5 6 5 / 1 97 8 , trat mit Ausnahme . 

e iniger für die Umstel lung auf d ie Erfordernisse des 
Datenschutzes vorgesehenen längeren Leg'isyakanzen im 
wesentl ichen am 1. Jänner 1 9 80 in Kraft . Die Datenschutz­
kommission hie lt ihre konstituierende' S itzung am 

2 5 . April 1 9 7 9  ab. I n der Folge wurden d ie organi sator ischen 
Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der Ko��is sion 
ges·chaffen. 

So �Ede eine Geschäftsordnung , in der die Organe der 
Kommis s ion bestimmt , ' ihre Kompetenzen abgegrenzt und die 
Geschäftsbehandlung festgelegt sind , beraten und mit 
Beschluß der Datenschutzkormnission vom 1 7 .  Dezember 1 9 7 9  

erlas sen . Die Organe der aus vier Mitg l iedern bestehenden 
, . 

Kommis sion s ind der Vor s itzende bzw . dessen Stellver-
treter , d ie beide dem richter lichen S tand angehören , 
und das geschäft sführende Mitgl ied bzw. dessen Stellver­
treter . Mit der letztgenannten Funktion wurde gemäß § 2 
Abs .  1 der Ge schäftsordnung der Datenschutzkomm i s s ion 

. . 

j ewei l s  das'aus dem Kreis der rechtskund igen Bundesbeamten 
konunende Mitglied betraut . 

Weiter s wurde während des Jahres 1 97 9  mit dem Aufbau des 
Gescnäf tsapparate s der Datenschutzkommiss ion 'in Form des 
Büros der Datenschut zkommiss ion und des Datenschutzrate� 
- in der Folge kurz.Datenschutzbüro genannt - begonnen • 

. Da das Daterischutzbüro Ge schäft sapparat zweier Kollegial...; 
behörden ist, waren hiebei besondere organisator i sche 
Probleme zu bewält igen . 

D;ie KOmIniss ion nahm ihr.e Tätigke it in der S itzung vom 
17� Jänner 1 9 8 0  mit der Behand lung des ersten inzwischen 

angefallenen Aktes auf . 
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2 .  Personalverhältnisse Datens chut zkommission : 

In ihrer ursprünglichen Zusammensetzung best;and die 
Datenschutzkommission aus den folgenden vier Mit­
gliedern : Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. KUDERNA , 
der gemäß § 39  Abs . 1 Datenschutzgesetz die Funktion 
des Vorsitzenden wahrnimmt , Magis tratsdirektor Dr . BANDION 
und Landesamtsdirektor Dr . SCHNEIDER als Vertreter der' 
Länder sowie Dr . ' STADLER als Vertreter des Bundes . Zu 
Ersatzmitgliedern waren bestellt : Hofrc;lt des Obersten 
Gerichtshofes Dr . STIX, Obersenatsrat'Dr . PEISCHL und 
Hofrat Mag . WALLIG. Für den aus dem Bereich der rechts­
kunJigen Bundes�eamten entsandten Vertreter wurde zunächst 
kein Ersatzmitglied bestellt . 

In der Folge kam es j edoch sehr bald zu personellem, 
Veränderungen . Magistratsdirektor Dr . BANDION und L�ndes­
amtsdirektor Dr. SCHNEIDER sowie das für,Dr . BANDION 

, beste llte Ersat zmitglied Obersenatsrat Dr. PEISCHL schieden 
auf eigenen Wuns ch im November 1 9 7 9  aus/ihrer Funktion aus . 
Das für Landesamtsdirektor Dr . SCHNEIOER bestellte Ersatz­
mitglied w.Hofrat Mag . WALLIG wurde gemäß § 38 Abs. 8 Daten­
s chutzgesetz Mitglied der Datenschutzkommission .  Mit Ent- , 
s chlie ßung des BundespräSidenten vom 17. Dezember 1979 

wurden auf Vors chlag der Länder Kontrollamtsdirektor 
Dr . DELABRO zum Mitglied sowie Senatsrat Dr. PROCHASKA 
und Oberregierungsrat Dr . LIEHR zu Ersatzmitgliedern 
beste llt. Zum Ersatzmitglied für den Vertreter des Bundes 
wur�e mit gleichem Datum Rat Dr . Waltraut KOTSCHY er­
'nannte ' 

Eine weitere , Änderung der personellen Zusammensetzung 
wurde dadurch notwendig , daß Oberkommissär Mag .  Dr. STADLER 
auf eigenes , Ersuchen mit 3 1 . Dezernber 19 80 aus der 
Kommis sion ausschied. An seine Stelle rückte gemäß 
§ 38 Ahs . 8 Datenschutzgesetz das bisherige E rsatz-' 
mi tglied Rat Dr . �lal traut KOTSCHY; zum neuen Er'satz­
mitglied aus dem Kreis der rechtskundigen Bundesbeamten 
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" 

wurde mit \virksamke it vorn 1. Jänner 1 9 8 1  Rat Dr. Walter DüHR 
beste l lt .  

3 .  Per sonalverhältnisse Datenschutzbüro:' 

Das Datenschutzbüro ist als Organisationseinhe it des 
Bunde�kanz lerarnte s einger ichtet , dem gemäß § 35 
Abs . 2 Datenschutzgesetz die Ge schäftsführung der 
Datenschutz kommiss ion und des Datenschutzrates obl iegt . 
Im Datenschutzbüro standen zunächst zwei juri stische 
Planste l len und eine I nformatikerplan stel le zur Ver­
fügudg; ferner P lanstellen für Kanzlei- und S chreib­
personal . D ie Besetzung der Planstellen erfo lgt auf 
Vor schlag des Datenschutzrates durch den Bunde skanz ler . 
Hinsichtlich der jur i stischen und der I nfqrmatiker ­
plan stel len wurden Aus schreibungen im Amtsblatt zur 
Wiener Z�itung durchgeführt . Mit der Leitung des Büro s  
wurde, aufgrund einer derartigen Aus schre ibung auf 
Vorschlag des D'atenschutzrates Rat Dr. Waltraut KOTSCHY 
im Jul'i 1 9 79 betraut . Auf Vorschlag des Datenschutzrates 
wurde eine zusätzliche , '  befristete Planstelle für einen 
rechtskund igen Mitarbeiter geschaf fen und in der. Folg,e 
bes etzt. 

Durch das Aus scheiden der bisherigen Leiterin des Büros, 
, ' 

Rat Dr. KOTSCHY , welche die Leitung der Abtei lung 3 
d e s  Ver fassungsd ien stes über nahm , führte Dr . DOHR die 

I 

Leiterge schäfte in Vertretung we iter und wurde nach 
Durchführung e ines Aus schre ibung sverfahrens auf Vor­
schlag des  Da,tenschutzrates mit wirkung vorn 25 . Mär z 1'9 8 1  

zum Leiter des Datenschutzbüros ernannt . 

Aufgrund des angestiegenen Arbeitsanfalles er suchte der 
Datenschutz rat den Bundeskanzler , für das Datenschutz­

büro zusätz lich zum Stand 'von drei jur i stischen Mit­
arbeitern zwei weitere - unbed ingt notwendige - Plan­
ste l l�n der Verwendung sgruppe A vor zusehen , d ie bi sher 
noch nicht zur Verfügung, geste l lt wurden . 
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4� Geschä ftsgang: 

'4 . 1 .  Stat:i,stik: 

Berichtzeitraum: 1. Jänner 19 80 bis 31 . März 1 9 8 1  

4 . 1 . 1 .  Antragsverfahren: 

An zahl der Eingangs stücke 2 . 187  
Anzahl der Sitz�ngen 49 
in Sitzungen erledigt 710 
in Sitzungen behande lt 280 

.� 

Gegenstand' Anzahl der in Sitzungen 
Eingangsstücke erledigt behandelt 

, Internationaler 
Datenverkehr 1.054 335 10 

Betriebs-
ordnungen 793 138 260, 

Individuelle 
Ersuchen, Be-
schwerden 36 27 2 

Rechenzentrums-
verträge 90 45 6 

Gesetzesbegut-
achtungen 80 69 

Überprüfungen der 
Registrierung 52 18' 2 

Datenschutzver-
ordnungen 80 77 

Abänderungen von 
Bescheiden 2 1 

insgesamt 2.187 710 280 

4 . 1.2 . amtswegige Verfahren: 

G e g e n s t a n d  

Empfehlungen der ,Datenschutz­
kommissi on gemäß § 41 Daten­
sChutzqesetz 

i n,S i t z u ngen 
e rl e d i gt behandelt 

1 1 

insges amt 
bearbeitet = 

345 

398 

29 

51 

69 

20' 

77 

1 

990 

i ,ns 'ge s amt 
b earb e i t et 

2 

% 

32,73 

50,19 

80,56 

56,67 
\ 

86,25 

38,46 

96,25 

50,00 

45,27 
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4 . 2 .  Er läuterungen zur statistischen Ubers i cht : 

Die bisherige Tätigkeit der Datenschutzkommis sion ' e r­
streckte sich vorwiegend auf die Abgabe von Stellung­
nahmen zu Datens chutzverordnungen , die Z ustimmung zu 
Betriebsordnungsentwürfen , die Begutachtung daten­
s chutzrechtlich relevanter Rechtsv,orschri ften und auf 
das Genehmlgungsverfahren zur Uber las sung von Daten in 
das Aus land gemäß § 32 Datens chutzgesetz . Weiters be­
schäftigte s i ch die Datenschut zkomrnis sion auch mit 
Individualbeschwerden . Drei dieser Beschwerden richteten 
s ich gegen die Führung von " Gei steskrankenevidenzen " 
bei .sundespoli zeidirektionen und bei Ämtern der Landes­
regierungen, eine andere richtete s i ch gegen die Ver-

. sendung von Werbematerial eines privaten Verlages durch 
ein Fernme ldegebührenamt im Z uge der Versch i ckung der 
Te lefonrechnungen . Dle ,Bekanntgabe von Name und Adresse 
bestimmter Berufsangehöriger zum Zwecke wissenschaft­
licher. Forschung war ebenso Be schwerdegegens tand wie 
die Ubersendung von Arbeitsnachvleisdaten durch einen 
Soz ial.versicherungsträger in das Aus land ; ferner die 
globale Ubermittlurig von Daten der Haushalts l i ste an 
e i ne anerkannte Religionsgesellschaft sowie behauptete 
Verletzungen des Amtsgeheimni sses . Ein erheblicher Tei l  
dieser Individualbeschwerden betri fft behauptete Ver­
letzungen des Grundrechtes auf Datenschutz gemäß 
§ 1 Abs .  1 Datenschutzgesetz , also nicht den Bereich 
der automationsunters tützten Datenverarbe itung . 

Die Datenschutzkommi s s ion hat in zwei Fäl len auf grund 
von Bedenken gegen die Rechtmä ßigkei t  e iner Ermittlung , 
Verarbeitung , Benützung oder Ubermittlung von Daten 
Verfahren gemäß § 4 1  Datenschutzgesetz eingeleitet � 
Gegenstand dieser im Punkt 6 näher dargeste llten Ver­
fahren i s �  die Führung von Geisteskrankenkarteien und 
die Eins ichtnahme von Organwaltern der Abgabenbehörden 
in Gesundheitsdaten bei Soz ial versicherungs trägern . 
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4 . 3 .  Kapaz ität der Oatenschutzkommission : 

Oie Kommi s s ion hat im Jahr 1980 von insgesamt 1 . 952  Ein­
gangs stücken in 40 S itzungen 5 68 - Eingangs stücke einer 
abschl ießenden Erledigung zugeführt . Im 1 .  Quartal 1 9 81 
wurden 1 42 weitere Eingangs stücke in , 9  Sitzungen erledig t .  

Zu der Z ahl der angefallenen Eingangsstücke i s t  zu 
bemerken , daß ' sowohl eine größere Anzahl von Entwürfen 

\ 

2U Betr iebsordnungen , die der Oatenschutzkommiss ion zur 
Erte ilung der Zustimmung 1m ' S inne des § 1 0  Abs • .  1 Daten- · 
schutzgesetz vorgelegt wurde'n ,  als auch e ine Reihe von 
Anträgen auf Genehmigung der tlberlassung von Daten in 
das "Aus land ( § §  32 bis 34 Datenschutzgeset z ) im wesent­
l ichen inhaltsgleich sind , sodaß s ie von der Kommission 
vorau s s ichtlich im wesentlichen mit e inem gemeinsamen 
Beschluß er ledigt werden können . Trotzdem ' s ind auch in 
diesen Fällen vor der endgültigen Beschlußfassung eine 
ze itraubende genaue Prüfung der inhaltlichen Uberein- , 
stimmung der umfangreichen Eingangsstücke und eine Er- · 
.örterung der immer wiedez: auftretenden , quantitativ 
geringfüg igen , inhaltlich aber mitunter sehr bedeutsamen 
Abwe ichungen . sowie Vorbesprechungen und die Verfassung 
von umfangreichen Stel lungnahmen der Kommis s ion , d ie für 
die Antragsteller bestimmt s ind , erforderlich . Der An­
fall an Anträgen auf Genehmigung des internationalen 
Datenverkehrs ist trotz Ablaufes der Frist für bestehende 
Verarbeitungen am 3 1 .  Dezember 1 9 80 im 1 .  Quartal 1 98 1  
mit 1 23 Anträgen verhältnismäßig hoch . 

" , . 

Zum Problem der Erledigung der au s dem Jahr 1 9 80 noch 
" 

anhäng igen Akten muß auf folgende Umstände hingewiesen 
. werden : 

Die quantitative Leistung skraft der Kommission' ist der� 
zeit vor allem aus zwei Gründen begrenz t :  Nicht nur " 

daß alle Mitglieder und Ersatzmi'tglieder inf.olge ihrer 
. hauptberuf lichen Tät"igkeit sehr stark belastet sind , 
. kann die Kommission in ihren Sitzungen nur j ene Akten 

einer beschlußmäß igen Erledigung zuführen , hins ichtlich 
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derer vom Datenschutzbüro das oft sehr z e itau fwend ige 
Ermittlung s- oder sonstige vorberei�ungsver f ahren durch­
geführt wurde . D i e  per sone l le Besetzung des Büros , das 
auch f�r den Datenschutz rat �in ke ine sweg s unbeträch�­
liche s Maß an Arbeit zu bewä ltigen hat, steht j edoch 
mit dem Aktenanfall  nicht im Einklang, sodaß der Anfall 
trotz des besonder s hervor zuhebenden per sönl ichen Ein­
satz�s a l ler Mitarbeiter nicht bewältigt werden kann . 
Diese S ituat ion wurde durch Au sscheiden d'es b isherigen 
Leiters des Büros zusätz l ich dadurch verschärft, daß ein 
neu einzustellender Mitarbeiter auf dem Gebiete des 
Datenschutzes erst eingeschult werden muß . 

j 

D ie Z ahl der Erledigungen könn,te sicher noch gesteigert 
werden . Voraussetzung dafür .ist aber, daß das Büro 
mehr Akten a l s  bi sher für die S itzung vorbereiten kann . 
Die s  ist j edoch nur be i einer ent sprechenden Vergrößerung 
des ' Per sonal sta,ndes möglich . Die Kommis sion ihrerseits 
würde in diesem Fall  bemüht s.e in, durch noch intens iveren 
Einsatz entsprechend mehr S it zungen abzuhalten . Bei 
unveränderter Per sonals ituation ist e ine Aufarbe itung 
der uner ledigten �kten in absehbarer Z e i t  nicht mög lich . 
I n  die sem Zusammenhang mu ß darauf hingewiesen werden , daß 
insbesondere in den Fäl len der Genehmigung des inter­
nationalen Datenverkehr s den betrof fenen Unternehmem 
daraus schwerwiegende Nachteile entstehen können . 

Der Vor sitzende der Datenschutzkommis sion hat daher in 
der a,m 2 2 .  Jänner 1 9 8 1  stattgefundenen Sitzung des Daten­
schutzrates d ie sen er sucht, gemäß § 35 Abs' . 2 Daten­
schutzgesetz dem Bundeskanz leramt vor zuschlagen, zu 
d en vorhandenen drei j ur i stischen Mitarbeitern zwei zu­
sätz liche Planste l l en der Verwendungsgruppe A für das 
Büro .zur Ver fügu

'
ng zu stel len . Der Datenschutzrat hat arn 

4 .  Mär z 1 9 8 1  e inen entsp�echenden Beschluß gef aßt . Eine 
EntSChe idung des Bunde skanz leramte s ist ntich au s ständig . 
Darüberhinaus wurde auch in Aus s icht genommen ,  mit 
dem Bundeskanz leramt eine Lösung anzustreben, welche 
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die drückende Raumnot des Datenschutzbüros be seitigen 
oder wenigs�ens l indern kann . Es  fehlt nicht nur 
P latz für die Unterbr ingung der anfallenden Akten , 
sondern auch an gee igneten Räumen für die zusätz­
lichen Mitarbe iter . 

Die  Datenschutzkommiss ion er sucht den Herrn Bundes­
kanz l er , im Hinblick auf die prekäre personelle und 
räuml iche Lage vordr ing l ich Abhilfe zu schaffen . 

Die bes tehenden Aktenrückstände erfordern aber nicht , 
nur organi sator ische , sondern auch legislative Maß� 
nahmen . Zu Beginn des Jahres 1 9 8 1  waren ca·. 700 An-

, träge auf Genehmigung zur Uberlassung von Daten in das 
Au sland noch nicht erledigt ; die Antragstel ler dürfen 
aber mänge l s  Genehmigung d i e  Daten ab 1 .  Jänner 1 9 8 1  
in das Ausland nicht überlassen ( §  5 8  Abs .  3 Daten­
schutzgeset z ) . Es wäre daher e ine �nderung dieser Be­
stimmung in der We ise erforder lich , daß bereits die 
Antrag stel lung vor dem 1 .  Jänner 1 9 8 1  für e ine weitere 
Uber la� sung bis zu einer allfälligen g�gentei l igen 
Entsche idung durch die Datenschutzkommis s ion ausr eicht . 
Ein d iesbezügl icher Vor schlag der Datenschutzkommission 
wurde vorn Datenschutzrat aufgegr if fen und das Bundes­
kanz leramt-Verfassungsdienst er sucht , eine entsprechende 
Novel lierung leg i sti sch vor zubere iten . Von s eiten qe s  
Verfassungsdienstes wurden Formu lierungsvorschläge den 
drei im Parlament vertretenen politischen Parteien im 
Februar 1 9 8 1  zugeleitet . 

'S . Wahrnehmungen : 

E s  fehlen noch immer Entwürfe zu Datenschutzverordnungen 

der Bundesländer Vorar lberg und Steiermark-; Vielfach wurden 

auch noch keine Betr iebsordnungen gemäß § 1 0  Datenschutz­
gesetz der Datenschutzkommiss ion vorgelegt . 

Die Uber sendung von Entwürfen von datenschutzrechtlich 

relevanten Rechtsvor schr iften zur Begutachtung durch die 
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Datens chutzkommis s i on wird von den Organen des Bundes 
sehr unterschiedlich gehandhabt . Die Bundes länder ver­
treten überhaupt die - mi t der Bes timmung des § ' 3 6  
Abs . 2, Datenschutzgesetz  und den praktischen Möglich- , 
keiten einer Realisierung nicht übereinstimmende 
Auffas s un g ,  daß l andesrechtliehe Gesetzes- und Ver­
ordnungs entwür fe aus schließlich aufgrund besonderen 
Herantretens der Datenschut zkommi s s i on an die Landes ­
behörde i m  Einze l fall zu  übermitteln wären . 

Insge s amt i s t  festzuhalten , daß die Einwände der Daten­
s chutzkommis sion gegen Entwürfe von , Rechtsvorschri ften' 
mitutter nicht genügend beachtet werden . Die s  bringt 
deutlich zum Aus druck , daß der Datenschutzkommis s ion die 

. . 

Anfechtung von datens chutzrecht lich relevanten Rechts­
vorschri ften vor dem Verfassungsgerichtshof mögli ch sein 
sollte , um eine entsprechende Beachtung des datenschutz� 
rechtlichen ' Aspekts bei der Schaffung neuer Rechtsnormen 
zu gewährle i s ten .' 

Hinsichtlich des § 1 0  Datenschutzgesetz bestehen 
Meinungsvers chiedenhei ten zwischen den Ländern und der 
Datenschutzkommi s si on darüber , ob und wie wei t  Sicher­
heitsmaßnahmen im einzelnen in die Betriebsordnungen 
aufzunehmen seien . Die Länder vertreten die Ans i cht , , daß 
durch die Aufnahme solcher Bes timmungen in Betriebs­
ordnungen eine Publiz ität erzielt werde , die eine erhöhte 
Ge fahr der Umgehungsmögl ichkei t  mit s i ch bringe . Die 
Datenschutzkommis sion sieht s ich demgegenüber außer- , 
s:i;.ande , eine Bet,riebsordnung zu genehmigen , ' ohne beurtei len 
zu können , ob s ie dem in § 1 0  Datenschut zgesetz aus ­
drücklich geforderten Sicherheitsstandard entspricht . 
Uberhaupt entsteht der Eindruck , daß die Länder die Ge­
nehmigungskompetel1z der Datenschutzkommis ��on eher als 
unzulässigen Eingri ff in ihr� organi s ationshohei t  sehen . 

' Das zeigte si'ch bisher am deutlichsten im Genehmigungs­
ver'fahren der Betriebsordnung des Amte!s der Salzburger 
Landesregierung , in dessen Ver lauf �ich di� Salzbutger 
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Landes regierung außerstande erklärte , den Bedenken der , 
I 

Datenschutzkommi s s ion Rechnung ,zu tragen . Mit Hinweis 
auf ( ungenannte ) "EDV-Experten " betrachtete s ie ihrenl 
Betriebsordnungsentwurf als den Bestimmungen des § 1 0  
Datenschutzgesetz entsprechend ; es s e i  insbesondere 

. / .  

nicht möglich , mit hinre ichender Verbindlichkeit fest-
z uste llen , we lche Datensicherungsmaßnahmen unter ge­
gebenen Umständen angemessen seien und welche nicht . 

" Gerade die Beurteilung� der Angeme s senheit von Daten­
s icherungsmaßnahmen im Hinblick auf die Maschinenaus­
stattung des Verarbeiters und insbesonders die Art der 
verarbeite ten Daten ist nach Auffassung der �atenschutz� 
konuri'is s ion j edoch eine der zentralen Aufgaben des 
Genehmigungsverfahrens . 

Der Datenschutzrat regte Über Initiative der Dat.enschutz- · 
kommiss ion an , daß öffentliche Rechtsträger von EOV­
Fremdpersonal ( z . B . von Dienstnehmern von Wartungsfirmen ) 
keine Verpflichtungserklärungen zur Einhaltung des 
Datengeh�iinnisses ( §  20 Datens chutzgesetz ) verlangen 
sollen , sondern daß nur solche Unternehmen zu beauf­
tragen " s ind , die ihre Dienstnehmer gemäß § 2 0  Daten­
schutz ges etz auf das Datengeheimnis verpflichtet haben . 
Die Anregung des Datenschutzrates , veröffentlicht im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung \ vom 1 9 .  November " 1 9 80 ,  wird ' .  
im Anhang 1 abgedruckt . · 

" 

6 .  Verfahren gemäß § 41 Datenschutzgesetz : 

Die Datenschutzkommi s s ion hat Verfahren gemäß § 4 1  Daten­
schutzgesetz infolge von Bedenken gegen die Rechtmäßig-

" 

keit . einer Ermittlung , Verarbeitung , B�nützung und Uber-
mittlung von Daten in zwei Fäl len eingeleite t :  

6 . 1 .  Auskunftserteilung der Sozialversicherungsträger an 

Finanzbehörden : 

Durch Einsichtnahme von · organwaltel:jß der FinanzverwaItung 
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in Auf ze i chnungen von Sozialvers icherungsträgern wurden 
diesen Organwaltern auch Informationen über den Gesund­
heits zus tand , behandelte Krankheiten etc . zugänglich . 
Im Zuge des von der Datenschut zkommi s sion gemäß § 4 1  Daten­
schutzgesetz einge leiteten Ver fahrens wurde festgeste l lt , 
daß e s  nicht mi t den Grundsätzen des Datenschutzes in 
Eink lang s teht , wenn Daten , die der ärztlichen Schweige ..... 
pflicht unterliegen , infolge ihrer Spei cherung bei einem 
Soz ialversicherungs träger j eglichem Amtshi lfeersuchen 
zugänglich sein können.  Die Datenschutzkommis s i on sprach 
daher an den Bundesminister für Finanzen und an die 
unmitte lbar betroffenen Sozi alver�icherungst�äger die 

" 

Empfeh lung aus , durch ein präzises s chriftliches Ersuch-
schreiben die So zialversi cherungs träger in die Lage zu 
versetzen , . j ene Aktenbestandtei le aus z.usondern und für 

, die- Einsichtnahme bereitzuste llen , we lche die für die 
Finanzverwaltung notwendigen Informationen erkennen las sen . 
Eine weitere Möglichkeit bestehe darin , bei den Soz ial­
versi cherungsträgern programmäßig Vorsorge zu tre ffen , 
daß eine ' s trikte Trennung von Verrechnungsdaten de r Ver­
tragspartner und Patienten von den medizinischen Daten 
e rfolgt . Der Bundesminister für Finanzen te i lte mit ,  daß 
in Zukunft , der Anregung der Datenschutzkommis sion folgend , 
grundsätzlich schri ftliche präzise Anfragen an die 
Soz ialversicherungsträger geste l lt werden . 

Die Empfeh lung der Datenschutzkommi s s ion wird im Anhang 2 

abgedruckt .  Mit. dieser Empfehlung glaubt die Datens chutz­
kommi s s i on ,  einen Ausgleich zwi schen der notwendigen 
Kontro l l funktion der Abgabenbehörden und dem Interesse 
des Einze lnen an Geheimhaltung seiner Daten vorgenommen 
zu haben . 

6 . 2 . Führung von Geisteskrankenevidenzen : . -

Aufgrund von - Individualbeschwerden gegen die \veitergabe 
von Daten seitens psychi atrischer Krankenanstalten an 
Behörden und von diesen an Dritte wurde von der Datenschutz-
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kommi s sion ein Verfahren gemäß § . 4 1  Datens chutzgesetz 
e inge le itet . Das Verfahren wurde über den Bereich der 
belangten Behörde hinaus auf, alle Ämter der Landesre­
gierungen und Bundespoli zeidirektionen ausgedehnt . Im 
Zuge des Verfahrens wurden von den einze lnen Behörden 
unter Berufung auf die Verfas sungsbestimmung des § 45 
Abs .  1 Datenschutzgesetz Auskünfte übe r  Führung von . 
Gei s teskrankenevidenzen eingeholt • .  ' Das Amt der Ober"": 

- '  

ös terreichischen Landes regierung hat die diesbezüglichen 
Auskün fte im übrigen ausdrücklich nur in Erfül lung der 
Verpfli chtung zur Amtshi lfe gemäß Art . 2 2  B-VG erteilt 
und nicht im Hinblick auf die § § ' 4 1  und 4 5  Datens chutz-

� 

gesetz ; dies mit der Begründung , daß erstens ein Ver- · 
faJlren gemäß § .  4 1  nur dann durchgeführt werden könnte , 
wenn ein konkreter Bes chwerdefall gegenüber der Ob.er­
österreichischen Landesregierung anhängig sei und 
zweitens die § §  4 1  und 45 nur für Verle tzungen dßs 
Datenschutzgesetzes im Bereich der automationsunter-
stützten Datenverarbeitung herange zogen werden könnten , 
im Zuständigkeitsbereich des Amte s der Oberösterreichischen. 
Landesregierung jedoch keine Suchkarteien über die 
gei s ti ge Eignung von Personen automationsunterstützt 
ge führt würden . 

Das Verfahren ist ' noch nicht abgeschlossen . 

7 .  Novellierung des Datenschutzgesetzes : 

'\ 

7 . 1 .  Dringende , ' aus den Erfahrungen der Datenschutzkommissi on 

ents tandene Nove lli�rungsvors chläge : 

7 . 1 . 1 .  Das Grundrecht auf Datenschutz ( §  1 Datenschutz­

geset z ) : 

Aus der · Sicht :der Er fahrung der Datenschutzkommis si on 

ist festzuhalten , daß der größte Tei l  der an die. Daten­

s chutzkommis sion herangetragenen Beschwerden be�auptete 
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yerletzungen des § 1 Abs . 1 Datenschutzgesetz im 
nicht automat ionsunter stütz ten Bereich des Dat�nver� 
�ehr s zum Gegenstand hat . Die Datenschutzkommission 
hat ihre grundsätzl iche Zu ständigkelt zur Ahndung von 
Ver letzungen des § 1 Datenschut zgesetz im nicht auto­
mationsunter stütz ten Datenverkehr durch Rechtsträger 
im S inne der § §  4 und 5 Datenschutzgesetz au s folgenden 

\ 

Gründen bej aht : 

Während e s  für den privaten Bereich e ine eigene Zu­
ständ igkeitsnorm in Form des § 1 Abs . 6 Datenschutz­
gesetz für die Wahrnehmung des Grundrechtsschutzes 9 ibt , 
fehl;.t e ine solche ausdrückl iche Z u ständ igkeitsvor schrift 
im § 1 Datenschutzgesetz für den öffentl ichen Bereich . 
Nun ergibt sich wohl aus Art . 1 4 4 B-VG , daß ein Grund­
rechtsschutz vor dem Verfassungsger ichtshof g egeben ist , 
wenn das Grundrecht auf Datenschutz durch Besche id oder 

, durch Ausübung unmit,telbarer verwa l tungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt ver letzt wurde . In der großen 
Mehr zahi der bi sher bekannt gewordenen Fälle erfolgt 
eine Grundrechtsver letzung j edoch nicht in Form von 
Besche iden oder in Ausübung unmittelbar er verwaltungs­
behördl icher Befehls- und Zwang sgewalt' ( d ie ja so be­
schaffen sein muß , daß ihr in irgendeiner Form eine ­
rechtsfeststellende oder rechtserzeugende Wirkung 

. -

beigemes s en werde!) kann) , sondern durch Hand lungen , d ie 
zu e iner Anrufung des Verfassung sgerichtshofes gemäß 
Ar t .  1 4 4 B-VG nicht berechtigen . E ine ausdrückl iche Zu­
ständigkeitsvor schr ift für die Wahrnehmung von Grund­

rechtsver letzungen d�rch die zuletzt ,genannten Hand lungen 

gibt es nicht .  Da der Datenschutzgesetzgeber den Betroff enen 
. . . � . \ 

hinsichtl ich Grundrechtsver letzungen im öffentl ichen 

Bereich s icher lich nicht schlechter stel len wollte als 

hinsichtl ich Grundrechtsver letzungen im pr ivaten Bereich , 

muß davon ausgegangen werden , daß e i�e zus tändige Behörde 

für Grundrecht sverletzungen im öff ent lichen Bereich auch 

in den' dem Art . 1 4 4 nicht zugängl ichen Fällen existiert . 

Im pr ivaten Bereich ist zur Ahndung von Grundrechtsver-

\ 
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letzung en j enes Organ zuständ ig , das auc h  bei  einfachge­

setz l ic hen Ver stö ßen gegen das Datenschutzgesetz zu­

s tänd ig ist . E s  liegt daher - auch in Verbindung mit 

§ 1 4  Abs . 1 Datenschutzgesetz - nahe , im öffentl ichen 

Bere ich in j enen �äl len von Grundrechtsver letzungen . in 

denen der Verfas sungsger icht shof nicht zuständ�g � s t i 

ebenf a l l s  die zuständ igkeit j enes Organes anzunehmen , das · 

ansonsten für die Ahndung von Ver letzungen e infachg esetz­

l i cher Bestimmungen des Datenschu t zgesetz e s  z u ständig ist , 

nämlich d i e  Datenschut zkomm i s s ion . Die  andere Alternative , 

nämlich eine Zuständ igke it des Verfassung sger ichtshofe s  

auch i n  j enen F ä l len anzunehmen , i n  denen e in Bes cheid 
� , -

oder eine A�sübung unmittelbarer verwaltung sbehördl icher 

Befehls- und Zwangsgewalt nicht vor lieg t ,  i s t  de lege lat� 
-

n i c ht rea l i � ierbar . D ie Annahme , daß kein Organ für der-

art ige Grundrechtsverletzungen im öf fentl i chen Bere ich 

zus tändig sei , wäre s chlichtweg unerträg l ich . 

D ie Daten schutzkommi s s ion hat ,ihre Zuständigkeit im 
Bere ich des § 1 Datenschutzgesetz vor al lem aus diesen 

Gründen bej aht . Hingegen wurde in der Landesexperten­

konferenz " Datenschutz "  be zügl ich des Umfang e s  dies er 

Kompetenz d ie Ans icht geäußert , daß s ich di�se Prüfungs� 

kompetenz nur auf Ver let zungen derj enigen Bestimmungen 

d e s  D atenschut zgesetzes  bez i ehe , die ( im öffentlichen 

Bereich) den Schutz automationsunter s tüt z t  verarbe i teter 

Daten regeln ( a l so Ar t .  2 ,  zwe iter Abschnitt d e s  Daten­

s chut zgesetzes)  • Dieser e infachgeset z l ichen Z u ständ ig­

k e i tsbe stimmung l i ege näml ich die Kompetenznorm d e s  

§ 2 Datenschutzgeset z  zugrunde , die  dem Bund die G esetz­

g�bung skompetenz in Datenschutzangeleg enheiten nur " im 
automationsunter stützten Datenverkehr " e inräume . 

E ine ausdrückliche gesetz l iche Regelung , se i  e s  nun zu­

gunst�n des Verf a s sung�ger ichtshofes oder der Daten­

sphut zkommission , ist daher im H inblick auf d ie besondere 

�edeutung d ies�r Zu ständigkeit und die darge legte 

Problemat ik der geltenden Recht s lage aus Gründen der 

Rechts s ic herhe it unbedingt notwend ig . 
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In. die sem Zusammenhang sei auch darauf hingewieserl , 
daß die in den § §  4 und 5 Datenschutzge s et i  vorg�-· 
nornmene Grenz z iehung zwis chen j enen Rechts trägern , 
die in den zweiten Abschni tt des Datenschutzgeisetzes 
fal len , und j enen Re chts trägern , die dem dritten Ab':'" 

, 

s chni tt des Datens chutzgesetzes un�erliegen , nicht über-
einstimmt mit der Zus tändigkeitsabgrenzung der Geri chte 
gemäß § 1 Abs . 6 Datens chutzgesetz . Eine Bereinigung 
dieser Formulierungsdivergenz ' wäre notwendig .  

7 . 1 . 2 .  Datens cput zverordnungen ( §  9 Datens chut zgesetz ) : 

" 
Unbe friedig�nd i s t  auch der unter Z i ffer 5 bereits 
e rwähnte Umstand , daß die Datenschutzkommis s ion Dat�n­
s chut zve rordnungen ( §  9 Datenschutzgesetz ) vor dem 
verfass�ngs gerichtshof nicht an fechten kann . Das An­
hörungsre cht der Datenschutzkommission im Rahmen der · 
Erlas s ung von Datens chutzverordnungen is t ,  wie sich 
zeigt , von nur geringer praktischer Bedeutung , wenn die 
Rechts träger an die S te l lungnahme der Datens chutzkommi s sion 
einerseits nicht gebunden s ind und andererse i ts die Nicht­
beachtung der Ste l lungnahme der Datenschutzkommi s sion 
nicht sanktioniert werden kann . Es wird daher angeregt 
zu erwägen , der Datenschutzkommis s ion eine Verordnungs­
anfechtung wegen Datenschutzgesetzwidrigkeit einzuräumen . 

7 . 1 . 3 . Vertragliche Inanspruchnahme von Diens tleis tungen 

im Datenverkehr im öffentlichen Bereich ( §  1 3  Datenschut z­

gesetz ) :  

Die Datenschut zkomriti ssion vertritt im Hinblick auf § 1 3  

Abs . 2 und J- Datenschutzgesetz die Auffas s ung , daß ,bei 

Absch luß eines Vertrages im Sinne des , §  1 3  Abs . 2 Daten­

s chut z gesetz nur e ine solche Betriebsordnung verein­

bart werden kann , die die Genehmigung der Datenschutz­

kommission erhalten hat . Gestütz t  wird diese Auffassung 

dadurch , daß im § 13 Abs . 2 e ine " den Bestimmungen .des 

§ 1'0 Datenschutzgesetz entsprechende " Betriebsordnung ver ... 
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langt wird . Irn . § 1 0 Abs . 1 wird j edoch die Z ustimmung 
der Datens chutzkornrniss ion als Voraus setzung ausdrück­
lich genannt . Sol lte eine derartige Interpretatio� 
des § 1 3  Datenschutzgesetz als nicht unbedingt zwingend 
angesehen werden können , wird eine Novellierung des 
§ 1 3  in dieser Ri chtung (Anführung des § 1 0  Abs . \ 1  
bis 6 im § 1 3  Abs . 2 Datenschutzgeset z )  unbedingt not .... 
wendig sein , da ansonsten die Umgehung des § 1 0  Daten­
schut z gesetz dadurch , daß ein anderer Verarbeiter zur 
Verarbeitung herange zogen wird , ohne we iteres mög lich 
wäre . Dies kann aber nicht Sinn des Gesetzes s e in . 

i 
Einer Novel lierung bedar f auch der Abs atz 3 ,  da der 
letzte Halbsatz in einer Weise in sich s e lbst wider­
sprüchlich i s t ,  daß er interpretativ nicht b�reinigt 
werden kann . Im übrigen würde e s  nach Auffass ung der 
Datenschut zkornrniss ion genügen , . in sämtlichen Fällen 
des § 1 3  Abs .  3 Datenschutzgesetz ein b loßes Mitte i lungs - ­
recht an die Datenschutzkommis s ion vorzusehen i dies 
frei lich unter der Voraussetzung , daß mit dem mitge­
tei lten Vertrag eine genehmigte Betriebsordnung ver­
einbart wird . 

7 . 1 . 4 . Rechts schutz ( §  1 4  Datenschutzgesetz ) : 

Unk lar ist die verfahrensrechtliche Stel lung des j enigen 
Rechtsträgers bzw .  Organs , des sen Datenverarbeitung 
Gegenstand des Verfahrens nach § 1 4  Datens chutzge s etz 
i s t ,  und zwar in der Ri chtung , ob ein Beschwerderecht 
an den Verwaltungsgerichtshof gegeben i s t .  

7 . 1 . 5 .  Verpfli chtungserklärungen gemäß § 2 0  Datenschutz­
gesetz : 

Entsprechend der von der DatenschutzkommissiOn initiierten 
Anregung des Datenschutz rates , �ie im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung vorn 1 9 .  Novernber 1 9 80 veröffentlicht 
wurde (vgl . Anhang 1 ) , würde es s ich empfehlen , .  § 1 0  
Abs .  2 Datenschutzgesetz folgendermaßen zu ergänzen : 
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" . . • . . . .  ' . , sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit von ihrem 
. Diens tgeber zur Einhaltung des Datengeheimnis ses aus ­

drück lich zu verpflichten ll • 

7 . 1 . 6 .  Internati onaler Datenverkehr ( § §, 3 2  bis  3 4  Da�en­
s chutzgesetz : 

Der grenzüberschreitende Datenverkehr bedarf nach . der 
der zeitige� Fass ung des § 32  Abs' . 2 auch dann der Ge­
nehmigung der Datenschutzkommission ,  wenn der Überlas ser 
ein Rechts träger gemä ß § 4 oder § 5 Datens chutzgesetz 
ist und ,die Überlas sung in Erfül lung einer vö lkerrecht-

,p lichen yerpfli chtung erfolgt . Solche völkerrechtTichen 
Vereinbarungen bestehen in großer Z ahl ( z . B .  diverse ­
Abkommen über Soziale Sicherheit , Doppelbes teuer�ngs­
abkommen , Amts- und Rechtshi lfeabkommen etc . ) .  Da in 
diesen Fällen eine Nicht�Genehmigung des beantragten 
Datenverkehrs ohnehin kaum denkbar ist und eine Geneh�igung 
den im zwischenstaatlichen Abkommen fes tge legten Rahmen 
weder über- noch unterschreiten darf , wird vo�geschlagen , 

\ . 

den Ge ltungsbereich des § 3 2  Abs . 2 auf die unter den 
zweiten Abschni tt fallenden Rechts träger aus zudehnen . ·  

Weiters bedarf nach dem Wortlaut de s § 3 2  Datenschutz­
gesetz auch eine grenzüberschrei tende überlas sung von 
Daten des Betroffenen an diesen selbst der Genehmigung 

\ . 

der Datenschutzkommis sion . Aufgrund teleologis cher 
I nterpreta-tion geht die Datenschutzkommis si on j edoch 
derzeit davon aus , daß ni cht nur die überlas s ung von 
Daten des Auftraggebers . als Betroffenen , sonde rn auch 
die Uberlas s ung von Daten des Betr6ffenen an diesen 

selbst nicht der Genehmigung unterliegen . Datenschutz 

gegenüber dem Betrof fenen kann es nicht geben . Andern­

falls würde auch z . B .  eine Datenüberlassung im Rahmen 

der I nanspruchnahme des Auskunftsrechtes durch einen im 

Aus land befindlichen Betroffenen der formellen Genehmigung 

durch die Datenschutzkommis s ion bedürfen .' 

In diesem Zusammenhang sollte auch der Wunsch der Daten-
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s chutzkommi s s ion nicht unerwähnt bleiben , die Regi­
s trierungs formulare den bi sherigen Erkenntn i ssen 
der Datens chut zkonunis sion über den Inhalt der § §  32 
bis 34 Datenschutz gesetz anzugleichen . 

7 . 1 . 7 . Stel lvertretender Vorsitzender der Datenschutz­
kommi s s ion ( §  3 9  Ahs . 1 Datenschutzgesetz ) : 

Der zweite Satz dieser Bestimmung wäre ersatzlos zu 
s treichen . Besondere Bes timmungen über die Wahl eines 
s te l lvertretenden Vorsitzenden sind deshalb überflüssig , 
wei l für den Vors itzenden gemäß § 3 8  Ahs .  4 Datenschutz-

. . 

gesetz ausdrücklich ein Ersat zmitglied zu beste llen' ist . 
� -

Da es  nur naheliegend und logisch ist , dem Ersatzmi tglied 
alle - j ene Kompetenzen zuzuerkennen , die der vom Ersatz­
mitglied Vertretene hat , und da mit Rücksi cht auf die 
be sondere Zusammensetzung der Kommi s sion und der. s.ich 
daraus ergebenden Ausgewogenhei t  des Stimmenverhältnisses 
auch der stel lvertretende Vorsitzende dem Richterstand 
angehören muß , ist eine eigene Wahl über flüs s i g .  Im 
übrigen wird j a  auch der Vors itzende nicht gewählt , sodaß 
die Wahl des stellvertretenden Vors itzenden auch aus 
Gründen der legi stischen Symmetrie nicht geboten ist . 

7 � 1 . 8 . Ubergangsbestirnmungen ( §  5 8  Datenschutzgesetz ) : 

Angesichts der totalen. Uberlastung der Datenschutzkommission 
wurde bereits zu  Ende des Jahres 1 9 80 angeregt , den § . 5 8  

' Abs . 3 Datenschutzgesetz dahin abzuändern , daß d i e  bloße 
AntragsteI lung vor dem 1 �  Jänner 1 9 8 1  genügt , um auch 
nach d�m 1 .  Jänner 1 9 8 1  - bis ·· zum Ergehen der Entscheidung 

der Datenschutzkommi s sion - zuläs s igerweise Daten ins Aus­
land überlas sen zu dür fen . Hiemit wUrde bezweckt , daß 
Antragste ller nicht dadurch schlechter ges t� l lt werden 

sollen , daß die Datenschutzkommis sion nicht sämtliche 

Anträge auf Genehmigung im internationalen Datenverkehr 

vor dem 1 .  Jänner 1 9 8 1  erledigen konnte . 
\ 

Die Bestimmung de·s § 5 8  Ahs .  6 Datenschutzge s etz sollte 
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ersatz los beseitigt werden , da ni cht einzusehen i s t ,  
warum die vom § 5 8 Abs . 6 betroffenen Vorschriften 
frühestens sechs Monate nach ihrer Erlas sung in Kraft 
treten sollen . 

7 . 2 .  Anregungen zur Fortbi ldung des Datens chutzrechtes : 

7 . 2 . 1 .  Welche personenbezogenen Daten sollen dem Daten­
schutz unterworfen sein? 

Problematis ch erscheint , daß nach , der derzeitigen Rechts­
lage auch solche personenbezogenen Daten (besser : 
InfOrmationen ) dem Datenschutz zur Gänze unterliegen � 
die aus öffentlich zugängli chen Verzeichnis sen j eder­
,zeit und von j �dermann ' entnommen werden können . Es wird 
angeregt zu überlegen , ob nicht bei Aufrechterha�tung 
des grundsätzlichen Schutzes für sämtliche personen­
bezogerien Datenarten die Zus ammenfassung s olcher Daten­
arten , zu Informationen , ' die aus öffentlich zugänglichen 
Verzeichnis sen entnommen werden können ; ausdrücklich 
vom Datenschutz aus zunehmen wären ' ( z . B .  als ein möglicher 
Fall des Fehlens schutzwürdiger Interessen ) . 

7 . 2 . 2 .  Fehlender Ermittlungsschutz für nicht automations­
unterstützt verarbei,tete Daten : 

Angesichts der bei der Datenschtitzkommis sion e ingelangten 
Beschwerdefälle muß der Umstand als besonders unbe-, , 

friedigend angesehen werden , daß ein Ermittlungsschutz 
nur für automationsunterstützt verarbeitete Daten besteht . ' 
Dies hat z ur Folge , daß Sammlungen sens ibler Informati,onen 

oft absichtlich nur in Form von händisch geführten Karteien 

angelegt werden , ,sodaß ' e ine Uberprüfung im Sinne des 
§ 6 und § 1 7  Datenschutzgesetz nicht s tattfinden kann . 
Auch das ' Grundrecht ' in Form der Absätze 3- und 4 des 
§ 1 Datenschv.tzgesetz erfaßt solche " Dateien ni cht . Dadurch 
wird eine Umgehung des Datenschutzgesetzes geradezu 

, herausgefordert . In diesem Punkt müßte unbedingt Abhilfe 
geschaffen werden . 
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7 . 2 . 3 .  Legaldef initionen ( §  3 Datenschutzgesetz ) : 

Die . im § 3 Datenschutzgesetz enthaltenen Definitionen 
s ind teilweise unst�ig oder auch unzweckmäßig : 

7 . 2 . 3 . 1 .  Be.im Begr iff der " Daten" wi:r:d darau f  abge­
s'tellt , ' daß sie " auf Datenträgern gespeichert "  sind . 
Damit in Wider spruch steht der Ermittlungs schutz der 
§§ 6 und 1 7  Datenschutzgesetz , da ' Datenschutz nicht 
nur hinsichtl ich solcher Daten besteht , d ie bereit s  
auf einem Datenträger aufgebracht sind und dann ver� 
�rbeitet werden , sondern auch dann , wenn noch nicht 
gespe icherte Daten erst zum Zwecke der , Speicherung 
ermittelt werden . 

We iter s müßte über legt werden , ob der Begr iff der 
" Information" als "Datensumme "  nicht einer Def init.ion 
bedürfte , da sensibel im Sinne des Datenschutzgesetzes 
�er nur Informationen und nicht Daten sein können . 

7 . 2 . 3 . 2 . Einer Korrektur bedarf auch die Def inition des 
Auftraggeberbegr if fes in der .Z iffer 3 des § 3 Daten­
schutzgesetz . Das für den Auftraggeber wesentliche 
Merkmal wird in dieser Def inition nicht einmal ange­
sprochen . Weiter s we�den im er sten Satz  Begr iffe ver­
wendet ( z .  B .  "veranlaßt" ) ,  die zu unbestimmt s ind , um "  

als Abgrenzung skr iter ium herange zogen werden zu können . 
Schließl ich besteht zwi schen der allgemeinen Def inition 
des �uftraggeber s im er sten Satz der Z if f er 3 und der 
Def inition des Auftr�ggeber s im öffentl ichen Bereich 
insofern e ine D iskrepanz , als im zweiten Satz der 
rechtmäßige Auftraggeber def iniert wird , im ersten 
Satz ' aber ver sucht wird , auch den unrechtmäßigen Auf­
traggeber in die Definition einzubez iehen . überhaupt 

muß die Def inition des Auftraggeberbegriffes streng von 
der Frage getrennt werden , ob j emand, im Sinne etwa der 
§ §  6 und 1 7  Datenschutzgesetz berechtigtermaßen als  
Auf traggeber auftritt . 

In den diesbe züglichen Entscheidungen der Datenschutz-
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kommis s ion wurde als wesentliches De finitionskriterium 

für den Auftraggeber die grundsät z l i che unbes chränkte 

' Ver fügungs gewalt über die zu ve rarbe itenden Daten ge­

wertet , d . i .  der Ums tand , daß der Auftraggeber übe r  die 

baten nicht nur im Rah�en eines Diens tlei s tungs- (Werk- ) 

vertragsve rhäl tni s ses ver fügt . . 

7 . 2 . 3 . 3 .  Einer genaueren Abgrenz ung bedarf auch der 

Begri ff der ri automationsunterstützten Datenverarb�itung " ,  

wie er in Z i ffer 6 des § 3 Datenschutzgesetz ' verwendet 

wird ; insbesondere bedarf er der Abgrenzung gegenüber 

Büromaschinen , Textverarbei tungsanlagen , "Kleihcomputern " 

e tc . tI 

7 . . 2 . 4 .  ROl lenvertei l ung im Datenverkeh� :  

Das Datenschut z gesetz kennt hins ichtli ch der an e iner 

Datenverarbei tung aktiv Betei l i gten im wesentli chen nur 

zwei Rollen , nämli ch den Auftraggeber ( §  3 Z .  3 )  und den 

Verarbei ter ( §  3 Z .  4 ) . Die wirtschaftliche Rea l i tät 

bedarf j edoch eines di f ferenzierte ren Begri f f s instru­

mentariums , um s i e datenschut zrechtli ch in den Griff 

zu' bekommen . Es  fehlt im Datens chutz gesetz z unächs t an 

e iner in der Rechtsanwendung tragfähigen Unterschei dung 

zwi s chen "Verarbe i te r " , s o  wie e r  in der Z i ffer 4 des 

§ 3 defini ert i s t , und "Diens tl� i stungsverarbei te r " , wie 

e r  ans at zwe i s e  im § 1 9  Datenschut z gesetz def iniert i s t  . . 

Wei ters wäre der Begr i f f  d�s " S ubver'Tlrbeiters " einzu­

führen und zu  de finieren . Darunter i s t  derj enig� z u  

verstehen , der i� Auftrag eines Dienstleistungsverarbeiters 

e inzelne D ienstle i stungen vol lbringt . 

Darüber _hinaus bedarf aber auch der �n der Praxi s 

besonders wichti �e Fall e iner datenschut z rechtl i chen 

Abklärung , daß Gegens tand eines Werkvertrages die Er� 

stel lung eines Werkes i s t ,  in des sen Vordergrund nicht 

die automationsunterstützte Datenverarbei tung s teht , 

in / des sen Rahmen aber auto�ationsunterstützte Datenver­

arbei tung e ingesetzt wird . Das Datens chutzgesetz  kennt 
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d i esen Fall überhaupt nicht , d a  � s  bei seinem " Ver­

arbeit�r- " und " D ienstleistungsverarbeiter- " Begr iff  
nur auf  Verarbeitungen in dem engen S inne d e s  § 3 
Z .  6 abstellt . We lche D imensionen d ieses Problem hat , 
wird dadurch illustrier t , daß etwa die Tätigkeit der 
Wirtschaftstreuhätider a l s  e ine derartige D i enst-

· leistung anzusehen wäre , in · deren Vordergrund nicht 
au tomat ionsunter stützte Datenverarbeitung ' st eht , 
in deren Rahmen aber derzeit bereits in vielen Fäl len 
automationsunter stützte D atenverarbeitung e ingesetz t 
wird . 

7 . 2 . 5 .  übermittlungen : 

Die  Übermi ttlungsbe schränkung-en im öffentl ichen Bereich, 

wie- sie  im § 7 D atenschutzgesetz enthalten s ind , z e igen 

e ine Lücke , die z . B . dazu geführt hat , daß f ür. den 

Ber�ich der Soz ialver sicherung sträger bereits zusätz� 

l ich geset z l iche Übermittlung sermächtigungen g eschaffen 

werden mu ßten . Die  übermittlung von Daten kann näml ich 

, nicht für den Empfänger e ine wesentliche Vorau s set zung 

se iner Aufgabenbesorgung sein , wohl aber für den Uber-
. mittelnden ( 1 ) , und zwar dann , wenn der UbermittelIide 

d ie zur Besorgung seiner Aufgaben n?twendigen Informationen 

beim Empfänger nur dann er langen kann , wenn er seiner­

seits Daten übermittelt . Insofern wäre also � ine Er­

gänzung etwa des § 7 Abs .  2 Datenschutzgesetz in dieser 
:Richtung notwendig , wobe i selbstverständlich · der Empfänger­

kreis nicht auf Organe des öffent lichen Bereiches be­

schränkt bleiben dürfte . 

Übermittlungsermächtigungen im S inne des § 7 Abs .  1 
Z .  1 Datenschutzgesetz sol lten s ic h  überdies n icht unbe­
stimmter Gesetzesbegr iffe bedienen , sondern die im § 7 

· Abs . 2 D atenschutzgesetz umschr iebenen Vorau s setzungen 
für die ' Z u l ä s s igkeit von übermittlungen tatsächlich 

präz isieren . Insbesondere sol lten d ie Datenarten und 
potentiellen Empf ängerkreise näher umschrieben werden . 
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7 . 2 . 6 . Au skunf tspfl icht ( § § . 1 ,  1 1 ,  2 5  Daten schutzgesetz ) : 

D i e  von den Auf traggebern von Datenverarbeitungen tat­

sächl ich geforderten Au skunf tskosten s ind in ihrer 

Höhe viel fach prohibitiv ( im öf fentl ichen Bereich in 

manchen Fä llen b i s  zu S 1 . 000 , -- pro Verarbe i tungs zweck )  . 

Durch F e s tlegung e iner einheitl ichen , niedrigen Schutz­

gebühr sol lte d ieser Zustand verhindert werden . Ein 

völ l ig e s  Abgehen von der Vorschreibung e iner S chutz­

gebühr wird hingegen ang e sichts der Mögl ichke i t  dei:" 

m i ßbräuchl ichen Inanspruchnahme des Auskunftsrechte s 

n icht in Betracht kommen . 

7 . 2 . 7 .  Uberprüfung von ger icht l ichen Hand lcingen : 

Im Zusammenhang mit Ind iv idualbeschwerden an d ie D aten-­

s chutzkommiss ion i st das Problem aufgetaucht , ob d i e  

Datenschutzkomm i s s ion auch zur Uberprüfung von Ver-
, 

letzungert des Datenschutz�esetzes durch gerichtliche 

Organe zuständ ig i s t . D ies  kä'TIe a!Jer let z t l ich e iner 

Uberprüfung von Akten der Ger ichtsbarkeit durch d ie 

Verwaltung g le ich. E ine s olche - insbesondere im H in­

bl ick auf den verfas sungsrechtl ich verankerten Grund­

satz der Gewa ltentrennung - grundsätzl iche Frage 

müßte wohl im Datenschutzgesetz selbst ab�eklär t  werden . 

7 . 2 . 8 . D ienstleistung �verarbei tung : 

D ie · Bestimmung des § 1 9  Datenschutzgesetz betreffend 

d i e  D iens tleistung im Datenverkehr ist hinsichtl ich der 

Inhaltsforderungen an den aufgrund d ieser Vor,schrift 

abzuschließenden Vertrag nicht befried igend . Im Zusamrnen- . 

hang mit einern Neuüberdenken der mög l ichen Rollen­

konstellat ionen im Datenverkehr müßte der Mindestinhalt 

eines solchen Vertrages neu festgelegt werden . 

7 . 2 . 9 . Reg i s tr ieruhgspf l icht : 

Schwerwiegende Interpretat ionsprobleme berei tet der Begriff  

III-142 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)54 von 71

www.parlament.gv.at



2 7  

der " Unvo ll s tänd igkei t " im § 2 3  Abs . 5 Datens chu t z ":'"  

ge�etz . Solange der Maßstab , anhand des sen d ie Unvoll� 

ständigke it e iner Reg istrierungseingabe zu me s sen i s t ,  

nicht exakt �estgelegt ist , bereitet die Vol l z iehung 

des § 2 3  Abs .  5 Datenschutzgesetz große Schwier igkeiten . 

Schl ießlich sollte auch _eine Lockerung der Reg i�tr ie­

rungspf l icht für j ene Auf traggeber von Datenverarbeitung 

in E rwägung . gezogetl werden , die mit Hilfe e infach aus­

gestatteter Bürocomputer ihr Rechnungswesen durchfUhren . 

In diesem Zusammenhang wäre a l lenfa l l s  auch e ine _Art 

von L i z en z ierung oder , Typengenebrnigung von Anlagen vör-
� , 

s tel·lbar . 

7 . 2 . 1 0 .  Gebühren : 

Die Rechtsnatur und E inbr ingung sait der in § 2 4  Da�en­

schutzgesetz genannten Gebühren ist insbesondere im 
H inbl ick auf die DatEmverarbe itung sreg i sterverordnung , 

d i e  an die Nichtvorlage d er Z ahlung sbelege d ie Ab­

weisung der Reg istr ierung dur ch Bescheid der Daten­

schutzkommiss ion knüpfen will , problemati sch . Nach 

den der ' Datenschutzkommi s s ion bekanntgewordenen Er­

� ahrungen des Datenverarbeitung sreg i sters soll te über­

legt werden , ob die Gebühren im S inne des § 24 Daten­

schutzgesetz nicht als  besondere Tar ifpost in das 

GebÜhr engeset z  aufgenommen werden sollten . Hiedurch 

würden die nicht unerhebl ichen Probleme be i der Gebühren­

einbr ingung und -verrechnung am zweckmäßigsten und e in,"'; 

f achsten gelöst . Im' j edem Falle scheint die Geltung der 
Gebühren nach dem Gebührengesetz neben den Gebühren nach 

§ 24 batenschutzgesetz nicht gerechtfertigt . 

Der Zugang zum Datenschutz wird durch die Anwendung 

des Gebührengesetzes auch auL d i e  E ins ichtnahme in das 

Reg i ster dadurch ' empf ind l ich e ingeschränkt , '  daß ,die 

Her stellung von Kopien von Reg isteraus zügen · rnit ' unver­

hältnismäß ig hohen Gebühren ( 5  1 00, --)  belas tet i s t .  
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7 . 2 . 1 1 .  Rechte d e s  Betr iebsrates ( §  3 1  Datenschutzges�t z ) : 

Die Worte " be i  Zustimmung des Arbe itnehmer s "  im 2 .  H alb­

satz hätten zu ent f a l len ; nach der bez ogenen Bestimmung 

des  § 8 9  Z . -4 Arbe itsverfassung sgesetz i s t  nämlich ohne­

h in das " E inver ständn is  des Arbe itnehmers "  Vorau s setzung 

für d a s  dor t umschr iebene Recht des Betr iebsrate s . D ie , . 

unter schied liche Begr i ff sbildung kann überd ies  zu Aus ­

l egung s sc hwier igkeiten und damit zur Rechtsun s icherhe it 

fUhren . 

Auch der 2 .  Satz soll te anders gefaW:: w;.:� rc.. e n . Nach der 

der z e it geltenden Fas sung des § 3 1  Datenschu t zg eset� wäre 
.' 

den Betr ieb sräten die Erfüllung ihrer g e s et z l ic hen Auf-

gaben , z . B . Erörterung der Bilanz , der wirt schaftl ichen 

Lage des Unternehmens oder be stimmter Ange l egenheiten 

der Belegs chaf t  oder einzelner Arbe itnehmer mit der 

Gewerkschaft und E inholung entsprechender konkreter 

Auskünfte für derar t,ige Tät igke iten , nicht im vollen 

Umfange mög l ic h . " Eine Neufas sung könnte in e twa lauten : 

" �as  riatengeheimnis  ist auch von Mitg l iedern de s Betriebs­

rates nach Maßgabe der ihnen nach dem Arbei t sver f a s sung s-, 

gesetz obl iegenden Aufgaben zu wahren . "  

7 . 2 . 1 2 . Sanktionen : 

Zum 6 .  Abschnitt ( S trafbe s tirnmungen ) i s t  anzumerken , daß 

e ine Ergänzung wohl notwendig sein wird , ' da wes entl iche 

Rechtspf l ichten d e s  Oatenschutzgesetzes  z ur G än�e 

sanktions los gebl ieben s ind ( z . B .  die  Ver le t zung der 

Au skunf tspf l icht , N ichtangabe der Datenverarbe itung s ­

reg i ster-Nummer in j enen Fäl len , i n  denen n icht " über­

mittelt"  wird , etc . ) .  

, Im übr igen müßte auch e ine terminolog i sche- Ubere in­

stimmung zwis�hen de4l1 §§ 50 und 3 Z . 3 oatenschutzgeset z 

insofern erfolgen , a l s  im § 50 nur derj enige unter 

St�afsanktion g e s te l lt ist , der " Oaten verarbeitet" ', 

gemäß § 3 Z .  3 a l s  Verantwortl icher für -oatenverarl?eitungen 
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j edoch auch de rjen i ge auftritt , der die Verarbei tung 

von Daten " veranlaßt " .  

7 . 2 . 13 .  S achgebiete , in denen entsp�echende Datenschutz ­

b?stimmungen noch aus s tehen : 
. . 

Es s ol lte überlegt werden , ob die Tätigkei.t von Adre s s­
verl agen und Adres sbüros nicht e iner besonderen Rege lung 
bedarf . . 

Weiters s tehen noch datens chutzr'echtliche Regelungen im 

Medienbere i ch aus ( §  5 4  Datens chut·zgesetz ) s owie die 

s chadenersatzrecht lichen Parallelbestimrnungen z um  Da"ten­

s chutz gesetz . 

S chließl i ch wird auch z u  prüfen sein , · ob die Europäische 
Konvention z um S chutz des Menschen bei der automatischen 

Verarbei tung personenbe z ogener Daten es notwendig machen 
wird , geset z li che Aus führungsbestimmungen zwecks 

Synchroni sierung mit dem österre i chis chen Datens chutz� 

gesetz � u  s chaf fen . 

An lage 

Anhang 1 und 2 ,  

Wien , am 4 .  Ma i 1 9 8 1  
Für die Datens chutzkommis sion 

der Vorsitzende : 
Hofrat des OGH Dr . KUDERNA 
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Anhang 1 

Amtsblatt zur.  �Hener Z e itung . vom 1 9 . November J.980 

Da tenschutzrat 

GZ 8 1 5.092/I-DSRi80 

Anregung des Datenschutzntes gemäß 
§ 42 Abs. 1 Z. 3 DSG, erg:lng::n am 5. No­
vember 1930 ao die Bu ndesregiirung� 

alle Landesregierungen 
1;>e1' Datenschutzrat hat In sein�1' 14. Sitzung 

vom 14. Oktober 1980 folgende Anregung im 
Sinne des § 42 Abs. 1 Z. 3 Datenschutzge.3etz 
IIn die Bundesregierung und alle Landesregie-
rungen · beOlc."los,e:t: . . 

In verschiedenen Durc:h!tihrungsvorschrlften 
des Bundes und der Länder (Datenschlitzverord­
nungen, Betriebsordnungsentwürfen) zum Da ten­

. schutzgesetz wird öffentlic.'len Rechtstragern au!­
getragen, von Personen, die in keinem Dienst­
verhältnis zum Bund oder den Ländern stehen, 
aber Zugang zu EDV-Elr.richtungen haben 
(L B. Wartungspersonal), schrUtliC!e Verpflich- , 
tungserklärungen . zur Einbaltung . des Daten­
geheimnisses im Sinne des § 20 Datenschutz­
gesetzes zu verhngen. 

Dadurch unterUi�e derj enige, der eine · solche 
VerpfUchtungserklärung untersdlreibt, einem­
doppelten Weisungs- und. Verpfllchtting:lver": 
hältnis. - nämlich einerseits gegenüber ·seinem 
Arbeitgeber ulld anderselts gegenüber dem 
öUentlich-rechtlic.'len . Auftraggeber- ' seines 
Arbeitgebers. Die VerplHchtung gegen'1ber" sei­
nem Aroeitgeber stünde unter der Sanktion der 
Entla5Sung . wegen NichtbeachtuQg der: Weisun­
gen seines Arbeitgebers, eine Verletzung seiner 
Verpflichtung gegenüber dem ö!!entlichen Auf­

.traggebel' seines .... rl:leitgebers setzte ihn der Ge­
, fahr von Schadene.satz- und Unterlassungskla-

gen aus. Eine solche Pftichtenkollisto::l ist unzu­
mutbar"� 

. Eine· derartige Konstruktion ist auch kein�s­
wegs· edorderlich : Der öffentllche Auftraggeber­
steht mit dem Arbeitgeber in einem Vertrags­
verhältnls, im Rahmen dessen der Arbeitneh­
mer als Zrfüllungs.;ehll!e im SL�l:-:e des 3 !:!13 a 
ABGB für seinen Arbeitgeber beim Auftrag­
geber tätlg wird. Der Arbeitgeber ha!tet de:n 
Auftraggeber für- das Verschulden seines Er-:­
fü!lungsgehilten (Arbeitnehmer) im . Sinne des 
§ 1313 a ABGB und wäre in dem zwischen Au!­
traggeber und Arbeitgeber abzuschließenden 
Vertra!l gemä!l · !i 13 D" tenschutzge5etz dazu zu 
verpflichten, nur soldl1!: Erlüllungsgehillen zu ver­
wenden, die sich gemäß § 20 Datenscl1utzgesetz 
ihrem Arbeitgeber gegenüber verpflich�et 
haben, das Datengeheim."1i3 hinsic.'ltlich allel' 
ihnen im Rahmen ihrer Arbeitsleistung ·be­
kanntgewordenen D aten zu wahren. Eine dar'-

. üb.�.; h�na�gehende : Verpfiic:i:l.tung . . des . Arbeib 
neht�er'S. kalln .auch;. durch drre�t&. Verpfüd1wng' 
ge;ent1�r:' �d=t: Aattr3i��b.�r::·� sei�'e3_�.:A;;:peit­
gebers> nicht erreicht werden, so daß eine �Durch­
brechung der bisher im Arbeitsrecht herrschen­
den Pftld:ttenvernältnis!!e· aus dem Ge�chtspun!d 
des Daterumutzes nicht notwendig und daher 
insgesamt nicht gerechtfertigt ist. 

., Nach . übereinstimmender AuUassung . von 
Datenscnutttat und Datenschutzkommisslall soU- , 
ten daher Verpfilchtungsl!;:oldärungen . des 
Fremdpersonats gege:tüber öffentlichen Reots­
trägem-- nich!:" verlan..� wMd�n. Eine entspre­
dlendtt- Anderung der Dur::h!ühI"'.lngsbestim­
muagen zum Datensehu.tzgesetz wird angeregt. 

Von der gegenständHchen · Anregung werden 
die· gesetzlichen beruflichen · Interessenvertre­
tungen. der' Osterreichische Städtebund und . de: 
Osterreic::hi.3che- Gemeindebund unter einem in 
KeIllltnls gesetzt. 

. 

Zum Zweds: der Informa tion der O:!entlic:h 
keit erfolgt die Veröflentlichung dieses Be 
schlusses im "Amtsblatt zur Wiener ZeitungM• 

Wien, 5.. November 1980. 834(H. · 

Für den Dateruchutz:-at 
Der Vorsitzende: 
. V e s e l s k y  . 
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Anhang 2 

• 
R E' P U B L I K Ö S T E R R E i e  H 
D A T E N S C H U T Z K O M  M J S S 10 N 

G Z  o 90 . oo 1 / 5-DSK/ 8 0  

Au skunft ser tei lung der S o z ial­
vers icherung sträger an F i nanz ­
b ehörden ; 

Empfehlu ng der Datenschu t z ­
komm i s s ion gern . § 4 1  Daten­
s chu t z g e setz  

llJl ' dep_ ' .  

A-1 014 Wien, Ballhausplatz. 1 
Tel. (0222) 6615/2527, 2444, 2525 
Fernschreib-Nr. 1 37�900 

Bundes�n :tniste!: für F ü1.2.rl.zen . 

1 0 1 0  Hien 

o i e  DatenschutzkoTmis s ion "hat unter dem Vors itz von Dr . STIX 
und in AnT.v�senh.e i t der Mitg-l :i.eder Dr . DE:'ABRO , Dr . LIEHR und 
Dr _

. S'T'a.DLER sO'..;ie d e s  Schriftf.ührers Dr _ . BERGER ,  in ihrer ' 

sitzu:lg vom 1 8  O· S eptember 1 9 80 ge.:.�äß · § 4 i Daten schutzgesetz 

b e s c...'Llo s serr: 

Tm Zuge der ��tshilfeersuchen von Behörden der Finanzver-

i.'i�tung an S o z.ialversicherung s träge.= hat die DatenschutzkorthL\is s ion · 

ü b er l egungen dar:über angeste llt , ob d iese Ämtshilfe ersuchen , . 

der F inan zbehörden und . ihre Entsprechung ' durch die Soz ialver- . 
s i cherungs t:t:äger dem oatenschutzgesetz entsprechen . 

Die .im § 1 5 8 . BAO begründe:te .A.-rnt shilf e darf , den untersuchten . 

Fa l l  betrachtet , nicht d�zu führen, daß Daten , die dem schutz­

\.r.irdigen Bereich des Privatlebens angehören und für die Durch­

führung eines F in�nz·ver.fa}:1...rens nich':: erforderl.ich s ind , der' 
. . \ 

F inanzbehörde zur Kenntnis ge la�ge!1 , . da dies dem § 1 DSG �.,ider-

sprechen Würde . So, 'tvird man es als mit den Grundsätzen' des 

Daten schutzes nicht in E��g stehend ansehen müs sen , wenn 
Daten , d ie bei e inem Arz t  a l s  der ärztlichen Sch�veigepf licht 

unterl iegend angesehen �"erden (wie z . . B .  Therapie- und Diagnose­

daten) , durch die Tatsache ihrer Speicherung bei einern Soz ial� 

versicherung sträger j eglichem · A.,.-ntshilfeersuchen zugänglich 

sein können . Die vor dem Inkrafttreten des Datensct:�t
.
7!�.eset�es 
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b e s t a .-:.d en e übu ng der E i n s ich t n a hme i n  Un t erlagen der. Soz ial-
, . 

ve r s icherung s tr äger i s � ,  w i e eine Prüf ung der Praxis von F in an z � 

äm t e r n  im B er e iche der F inanz lande s d i r ek t i o n  für Kärnten erg eb en 
, -�at , m i t  dem I�kra f t tre t e n  d e s  D a t e n s c h u t z g e s e t z e s  n tch t geänd e r t 

word e n . D ie s e  Prax i s  sch l i eß t nun n icht ay s ,  daß so lche liber-. . 

rn i tt lung en von Daten unbete i l igter Dr i tt e r  s tatt f inden könne n ; 

s i e  we�den im Regel f a l l '  sog ar d am i t  v erbunden s e i n .  

' t·lenn man § 1 5 8 BAO in se iner inh a lt l i c h  t" enig a u s sagekräftigen 

und der Au s legung der F inanzbehörden , tvi e  der B ehörden , die um . 

Amtshil:!:e e rsucht t-lerden , e in en sehr tveiten Au s leg ungs spie lraum 

la s se nden Form al.s ve-r :ta s sungsmäß ig e imvandf ::: ·.;!ie Bestimmung an­

s i eht , §öO kO.r:t.""Clt es auf die Aus legllng ' di '3ser Bestimmung durch d i e  
, . 

F inanzverwa ltnng und d ie v6n ihr �� Amtshilfe ersuchten Behörden , 

h i er cer SOZ Ia lversicherung' , an , ob e
'
in ve:cfas sungskonforrne1;"' 

t'1eg der Interp !:e.tation d ies er pestirnmung ge-:;"ählt wird . In e iner " 

generel�en Forderung nach Eins ichtnah,!-ne in Unter lagen d er S o z i a l­

ver s icherung durch e ine F inanz behörd e ,kann e ine mit § ' 1 DSG 
vere inbare ·  Praxi s  n icht ge s ehen \·ierden . E S \-lird notwend ig sein ,. 

, 

mögl ichst Z �  ver�eiden , daß d ie F inanz organe be i ihrer Tät igkeit 

Informationen erha lten , d ie zur Durchf ührung e ines Finanzver ­

f ahr ens n icht notwendig sind . 

Vor a l le-m im B ereiche der S o z ia lversicherung i s t  ein · solch e s  

" Ba l last�o1issen " zu verhindern , da d i �  be i . der S o z ialversicherung 
" 

bef indliche:.n u�ter.lac;ren in der Regel ihren Ursprung in Krankheits-.. 

und ar!.deren s o zta l l e i stung,s f ä l len haben und damit ohne Zwe i f el 
dem � =hutzwürdig sten Bere ich des Privat leben s '  zugehören . 

D i e. hier au s der S icht der Datenschutzkommi s s ion zur Einhaltung 

d�s Datenschutzge setzes denkbar en Nög l ichkeiten s ind b� i gegeb ener 

Ge setz e s lage der Übergang auf e in schr if t l ich�s Verfahren , d a s  

d ie E ins ichtnahlüe der F inanzven" a ltung unInittelbar bei den Tr ägern 

der Soz ialvers iche;cung verrneidE;! t ; eine Prä z is ierung d er Ersuch­

schreiben an d ie S o z ialversicherungsträger , auf grund dere n  d ie se 

prä z ise j ene Ak-tenbestandt e i l e  aussondern und für d i e  E ins icht­

nahme- bereitste llen können , aus denen d ie Fin anzverwa ltung d i e  

f ü r  ihre . Verf ahren notT" endig en I nf ormationen erkennen kann ; � e .ine 
, ' . 

weitere Mögl ichkeit , d i e .  sich gerade ' durch d i e  Automatis ierung 

der - S o z ialver � icherunq-sverwaltung anb ietet ,r könnte sein , da ß 
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j 

ber e i t s prog rarnmä ß ige Vor sorge daf ür getrof fen wird , daß e ine 

str ikte Trennung von Verrechnung sdaten dei Vertrag spartner und 
. ' , 

Pat i enten von den med i z in i schen ' Da ten ( z . B . Therapie- und 

D i ag nosedate n )  �rfolgt . 

Entsche idender Grund satz be i so lchen f.tla ßnahmen sollte sein , daß 

au f G 1 5 8 BAO q e stütz t e  Amtshi l fe er suchen nicht in einer 
.... , - -

genera Li. s ie r ten und aU,f d i e  im konkre"ten einzelnen Verfahren 

benö t ig ten Informat ionen nicht bezugnehmenden l'1e is� gestellt 
�·;erden , und daß bei oe::: Erfül lung so lcher Amtshilfeersuchen ", 

, 

der e r s uchte Rechts träger d�e organi sator i schen Vorkehrungen 

dafür t�i f ft , da ß nur d �ese Informationen und. nicht .auch Infor­
mationen über andera Eer sonen � die für d ie Durchführung d�r 

, Finanzvet;.;altUJ.l.g nicht " erforderl ich s ind , zur. Kenntnis koliUtlen,; 
, ' 

Gemäß ß 41 D, Se wird d em Bund,esminister f ür F inan z en 
w / 

e m p f 0 h 1 e n I 

11aßnahl-nen entsprechend der be iden letz ten Absät z e  zu s etzen • 

1 8 .  September 1 9 80 
Für die Daten schutzkommissior� 

der ste llvertretende Vorsitzende : 
Hofrat des OGH Dr . STIX 

". 

" . "  
". 

" 
I I 
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R E P U B L I K  Ö S T E R R E I C H  
D A T E N S C H U T Z R A T  

GZ 8 1 5 . 1 4 9 /7 -DSR/ 8 1  

A·1 01 4 Wien. Ballhousplot% 1 
Tel. (0222) 661 5/2527, 2444, 2525 

Fernschreib-Nr. 1 370-900 

STELLUNGNAHME DES DATENSCHUT ZRATES 

zum Datenschutzber icht 1 9 8 1  der Datenschutzkomm i s s ion 

gemä ß § 42 Abs . 1 Z .  2 und § 4 6  Abs . 2 Datenschutzgesetz 
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1 .  E inle itung : 

D ie Stel lungnahme zum Datenschutzber icht 1 9 8 1  g ibt Ge legen­

heit für eine er s tma lige Zu sammenfa s sung der Erfahrungen 

des  Datenschutzrates :  

1 . 1 .  Das Datenschutzgesetz erwies s; ich trot z der Neuartig­
ke it der Mater ie und der hohen Anforderungen ' an  d i e  
Vol l z iehung a l s  im ' pr inz ip durchführ,bar . Al lerdings 
kann nich t  übersehen werden , daß an den Datenschutzrat 
e ine lange Reihe von Novel l ierung svorschlägen herange­

tragen worden ist. 

1 . 2 .  Den I ntentionen des Datenschu tzgesetzes  wird sowoh l  von 

d,en Organen der Voll z iehung a l s  auch von den Normunter­

worf enen ent sprochen � Auch der verg.1ei ch mit aus ländischen 

Erfahrungen ' be stätig t  d ie grund sätz l iche E ignung des 

ö s terre ichischen Lösungsmode l l s . 

1 . 3 .  D i e  Neuartigke it der Materie und die dadurch bed ingten 

innovatorischen E lemente im ,Rechts schutz ins trumentarium 

bedürfen einer Bewußtse insbi ldung in der Ö f f entl ichkei t,  

die  noch nicht abgesch los sen i s t .  c ' 

1 . 4 .  Eine ver stärkte öf fentlichkeitsarbe it im Bereich des 

Datenschutzes und Informationswesens ist daher notwendig . 

Der Datenschu t zrat hof ft hiebei auf die  we itere Mit­

arbe it der I nteressenvertretungen . 

1 . 5 .  Derzeit ist noch ein Mißverhä l tnis zwi schen der Anzahl 

konkreter Beschwerden und dem Gesamtaufwand für� d i e  

vol l z iehung des Datenschutzgesetzes f es tzus tellen . 

2 .  Stati s tik über die Tät igke it der Datenschutzkommi s s ion : 

D ie stati stische Darstel lung des Ge schäftsganges der Daten­

s chutz kommi s s ion im Ber ichts z e itraum ( Datenschut zberic ht 

1 9 &1 ,  Se iten 7 und 8 )  i s t  geprägt von den S chwierigke iten 

j eder Anl aufphase . Die re lativ hohe Anzahl der E inqang s­

stücke , insbesondere im internationalen Datenverkehr , i s t  
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durch d i e  gesetz l iche Fr i s t  ( 3 1 . Dezember 1 9 8 0 )  ' bed ing t .  

D ie re lativ lange Leg i svakanz hatte hier . ke ine Verte i lung, 

auf e inen längeren Z e itraum bewirken können . 

Auffä l l i� i s t  d ie in absoluten Zahlen � ger i nge I nanspruch­

nahme der Daten schut zkornrniss ion a l s  Beschwerde i nstan z . 

D ie s  kann möglicherwe i se darauf zurückgeführt werden , daß 

d ie Beschwerderechte noch nicht vol l  in das Bewußtsein 

der Bevö lkerung e i ngedrungen sind ,  ind i z iert aber auc� 

e ine im großen und gan zen qrdnungsgemäße Datenverarbe itung 

i� ö f fentl ichen Bere ich . Als be sonder s erfreulich i s t  die 

� hohe Erled igungsquote bei individuellen Beschwerden zu 

vermerken . 

Problemat isch i s t  j edoch der hohe Rück s tand im Genehmigung s­

verfahren für den internat ionalen Datenverkehr , da er zu 

Rechtsunsicherhei t  be i den Antragstellern und Betroffenen
' 

führt . D ies  g i lt auch im Verfahren über die Zus tirnrn�ng 

zu Betr iebsordnungen . E s  bes teht daher die dringende Not� 

we�digke i t , . die Aufarbe itung des Rücks tandes durch admi­

n i s trative bzw. leg isti sche Maßnahmen vor zubere i ten . 

• 3 .  Persona l s i tuation : 

Die Anlaufphase , geprägt von der Notwendigke i t ,  e i ne eigene 

Verwaltungsorganisation aufzubauen , kann a l s  erfolgre ich # 

. abgeschlossen angesehen werden . Noch nicht be'wältigt i s t  

d e r  Rückstau hinsichtl ich der nach § 1 0 DSG ( Betriebs­

ordnungen) und § § 3 2  ff . ( internationaler Datenv:erkehr) not-

wendigen Genehmigungsverfahren vor der Datenschutz kommis s ion . 

D ie ser noch nicht bewältigte Rücks tau führt zu einer Rech ts­

unsicherhe i t ;  auch die Gefahr von mas senha ften Säumnis­

be schwerden be im Verwaltungsger ichtshof kann n icht ausge­

schlos sen werden . Im S i nne einer ef f i Z ienten und sparsamen 

Vol lz iehun� bietet � ich d�e befristete Dienstzute i lung von 

zwei Verwaltung sbeamten (A/ a )  z um Datenschutzbüro an . Der 

Datenschutzrat wird nach Au farbeitung des �ücks tau s �ür ein� 

e ntsprechende Reduktion des Per sona l s  e i ntreten . 

Sämtliche Vor sch läge des Datens chut zrates zur Be s e t zung 

" ." 

. " . .' 
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von a-wertigen P l anstel len wurden aufgrund öf fentl icher 

. Au sschreibungen im Amtsblatt zur Wiener Z e i tung erstatte t .  

Das Bunde'skanz leramt hat allen Be setzungsvorschlägen des . 
Datenschutzrate s entsprochen . 

4 .  Grundrecht auf Datenschutz : 

Der Datenschutzrat unter stützt die Vorschläge der Daten­

schu t z kommis sion im Punkt 7 . 1 . 1 .  des Datens c hut zberichtes 

1 9 8 1 . Die Kompetenz der Datenschutz kommi s s ion auch in  

Fragen de s Grundrechte s s o l l te e i,ndeutig f e s tstehe n , wobei 

j edenfalls die Be schwerdemög lichke it an den Ver:fas sungs­

ger ichtshof gegeben sein mu ß .  

5 .  Bundes länder und daa Datenschutzge setz : 

I n  Ver folgung de � ;  Gedankens eines kooperativen Bunde s­

s taate s empf iehlt der Daten schutzrat deh iän�ern , �i� 

noch au s s t�henden Datenschut zverordnungen möglich st bald 

zu er lassen und Rechtsvors chr iften in. Bezug auf das Daten­

schu tzgesetz au'ch der Datens chutzkommission '  zur Stellung­

nahme vorzu legen , um de,n of fens ichtl ichen . Nachte i l  eines 

unter schiedlichen Datenschutzniveau s in ö s terreich ver­

me iden zu helfen . Der Datens chutz rat ist ferner der Auf-
� 

fas sung , . daß e ine ver stärkte Kooperation der Länder mit 

der Datenschut zkommis sion in der Frage der Betr iebsordnungen 

wüns chenswert wär,e . 

6 .  Zwi schenbi lanz : 

Die Befürchtungen , . das Datenschutzgesetz würde zu einer 

we sentlichen Funktionsbee inträchtigung führen , haben s ich 
I 

. 

n icht bewahrhe itet . Sowohl die Verwa ltung a l s  au ch die 

Wirtschaft haben ein hohes Maß an F lexibilität an den Tag 
, 

ge legt und die Vo l l z iehbarke it de s Datenschutzgesetzes be-

wiese n .  Auch die Kos tenbe las tung für Wirtschaft und Ver­

wa ltung kann als tragbar be,z eichne t werden . Al lerd ings kann 

die Kostenbe lastung für den Betroff enen bei Wahrung s e ines 

Aus kunf tsrechtes sowie be i dem Ver la.ngen nach Aus f er tigungen 
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von Reg i s teraus zügen re lativ hoch se in . 

Der Datens chut zrat verkennt nicht , daß manche A bl äu fe 

im Vo ll zug de � Daten schut zgesetzes  für den Normadr�s�aten 

nur s chwer eins ichtig s ind . Dies g i lt ' insbesondere für 

d ie komp l i z ierte Vergebührung . Ferner wird auf den Miß­

s tand , daß f a l lwe i s e  unter unr ichtiger Berufung au f das 

Datenschutzgesetz Aktene insicht und so�stige Irifo rmationen 

verwe igert werden , au sdrücklich hingewi e s en . 

Minderheit svotum gemäß § 4 Abs . 3 Geschäf tsordnung des 
- - - - - - - - - - - - - - - - . 

Datenschut zrates von Dr . BOCK , Dr . DUSCHANEK , Dr . ERMACORA 

und Dt' . HAUSER : 

" Probleme entstehen durch Geset ze , die die Z u lä s s ig­
ke i t  der Ermittlung , Verarbeitung und Ubermittlung 
von Daten im automationsunter stützten D atenverkehr 
rege ln . S ie enthalten nicht nur Ermächtigungen im 
Sin'ne von zu treffenden Verwa ltungsmaßnahmen , wie 
dies dem Sinn von Gesetze svorbehalten entspräche , 
sondern tre f fen gerade zu sys temer fas sende D a ten­
verkehr sregelungen . Das i s t  vom S tandpunkt d e s  ver­
fa ss�ng sgeset z l ich fe stge legten Datenschutz e s  nicht 
unbedenk l ich . E in be sonderes Beispiel dieser A�t 
ste l l t  nach Auf fas sung der von der ÖVP und von ' der  
Bund e swirtschaftskammer entsandten M i tg l ieder des  
Datenschutzrates das  LFBI S -Gesetz darf . I n  e iner 
künf tigen Nove l l ierung des Datenschu t zgeset z e s , vor . 
al lem der § §  6 und 7 ,  wird d ie ses  Prob lem ' z u  be- , 
handeln sein . " 

Beurteilt man d ie b isherige Datenschutz b ilanz , nämlich , 

daß bei den Gerichten nur gan z wenige Ver fahren nach dem 

Datenschutzgesetz anhängig sind , weiters , daß be i der Daten­

s chutzkommission im Ber ichtszeitraum nur 3 6  Ind ividual­

beschwerden bzw. ind ividu e l le Er suchen e i ngebracht wurden , 

daß das Datenverarbe i tungsreg ister von Betroffene n , noch 

nicht im erwarteten Ausmaß für Au skunf t b z w .  Eins ichtnahme 

in Anspruch genommen wurde , bieten sich fo lgende mög liche 

Erk lärungen an : 

1 .  das Datenschutzgesetz i s t  noch nicht voll in d a s  Be'..ru ßt­

sein der öffent lichke i t  e ingedrungen ; 

2 .  e s  gibt nur wen ige Fälle ei ne s schweren Datenmi ßbraUChes;  
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3 .  dortj wo �in Datenschutzbedürfni s b�steht , . f ehlt ins-

be sondere im privaten Bere ich ein ausreichendes recht­

l iches Instrumentar ium . 

Im einze lnen wird bemerkt : 

6 . 1 . Q��!;!!Y!;!�!!?�!��!}9'�!�9'1�:t�!.:.. D i e  der z e itige Konstruktion 

des Regi s ter s erwie s  s i ch a l s  nicht voll befriedigend , 
' sodaß j edenf a l l s  an Vereinfachungen , die sowohl die 

Wirtschaft als auch die Verwaltung .entlasten würden , 

z u  denken i s t . Die Vereinfachungen sollten j edoch nicht 

nur eine Ent lastung des Reg ister s und der Antragsteller 

bewirken , sondern auch die wegweisende Funktion des 

Regi s ters für den Betroffenen ver stärkeri . 

6 . 2 . Datenschut zkommiss ion : Der Datenschutzrat ' würde e ine 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

� 

Entlastung der Datenschut zkommis sion von Routine­

entscheidungen insbesortdere im internationalen Daten-­

verkehr b�grüße� . Auf die die sb�z üg lichen Nove ll ierungs­

vor schläge de s Datenschut zrates , die gesondert er­

statt� t werden , �ird verwie sen . 
"' " ,  

, . ;' . 
.. . 

6 . 3 .  Datenschutz rat : Eine s tatisti sche Zusammenstellung der 
- _  ..... _ - - - - - - - - - . .' . 

Tätigke it ' des  Daten schut zrates erfolgt im Punkt 7 dieser 

Ste l lungnahme . Hier sei darauf hingewiesen , daß Be­

fürchtungen be züglich der im § 4 Abs . 3 DSG vorge­

sehenen Ausnahmen zu Zwecken des S chutzes verfas sungs!... 

mäß iger E inr ichtungen , der Strafrechtspf lege und der 

S icherung der E insatzbereitschaft des Bundeshee!es 

sich nicht be stätigt haben . Hins ichtl ich der Ausnahme-

ste llung von Medien ( §  5 4  DSG)  ist j edoch festzuste l len , 

daß im Mediengesetz , BGB l .  Ni::' . 3 1 4/ 1 9 8 1 , keine detaill ierten , 

die Medien im S inne des Datenschutzes besonders ein­

bindenden Regelungen ge trof f en wurden . 

Anläßl ich der Beratungen und der Be schlußfassung über 

, das Datenschutzgesetz wurde d ie Notwendigke it e iner 

Sonderrege lung für Wi s senschaft und Fors chung n i cht 

arierkannt . '  I nzwi schen wurde die Forderung nach S onder-
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regelungen angeme ldet . E ine erneute Au s e inander­

se tzung mit die ser Frage ist n6twendig , wobei eine 

b loße Nove l l i�rung de s Forschungsorganisat ions­

gesetzes  nic�t ausr�ichen dür f te , da auc� die For schung ' 
im pr ivaten Bere ich angeme s sen zu berück s i chtigen se in 

wird_ E s  wiid · zu erwägen s e in , ob n icht auch in anderen 

Verwaltung sbereichen ( z . B .  dewerberecht , S tatistik , 

He i l- und P f legeansta lten , DOkumentatlon ) Maßnahmen 

zu  tref fen s ind , die den Erfahrungen aus dem Daten­

schutzbereich Rechnung tragen . Für den Bereich der 

Dokumentation wird gegenüber dem Bunde skanz leramt ange­

reg t ,  die im Bundesministerienge setz vorgesehene 

Koordinations funktion bezüg l ich des Informat iortswe sens 

zu überdenken . 

6 . 4 .  D atenschut z rat-Nove l l ierung s aus schu ß : Der Datenschutz-
- - - -- - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

ra,t hat ,einen Nove l l i erung s aus schuß eingese tz t ,  dem 

d ie Aufgabe zugete i l t  wurde , alle an den D aten schut z-

. rat herangetragenen Nove l l ierungsvor schläge zu prüfen 

und dem Datenschut z rat entsprechende Emp fehlungen zu 

u nterbt;eiten . Im z e itpunkt der Stel lungnahme des Daten­

s chutzr ate s zum Bericht der Daten schutz komm i s s ion ist  

d i e  Arbe it des Nove l l ierungs ausschu s s e s  noch n icht 

abge sch los sen . Dem Nove l l ierungsau s schu ß  liegen Ab­

änderungsvor schläge aus dem Bunde s � , dem Lande sbereich , 

s owie von I ntere s senvertre tungen und von anderer Seite 

vor . 

/ . .  
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' .  . 

7 .  S tat� stik über die Tä tigke i t  d e s  Daten schutz rates : 

Ber icht s z e itraum : 2 5 .  Apr i l  1 9 7 9  b i s  3 1 � Mär z  1 9 8 1  

1 .  Anz ahl der S itzungen : 

1 . 1 . de� .Plenums 

1 . 2 .  von Aus schüssen 

1 7  

Personalausschuß . 2 
Novell ierung sau� schuß 3 
Arbeitsau s schu ß-Daten-
verarbe itungsreg i s ter 3 

2 .  Personalent scheidungen : . 

Aus s chre ibungen 2 
Erstattung von Vorschlägen . 3 

3 .  G�schä�tsordnung : 1 

4 .  Erledigungen : 

Stel lungnahmen .' 
zu · Gesetz en 

·C. : . ' : + .
. keine Bemerkungen BE!nerkunqen "." 

5 8  . " 45 13 { 2) 
zu Datenschut zverordnungen . 

( Auskunftskostenersatz ) 
zur Datenverarbei tung s­

reg i s terverordnung 

8 5  '6 5 : . 20 ( 1 0 )  J 1 0 ) 

zu sonstigen Verordnungen ! 
zu intertiat iona len 

, Abkommen 

5 .  Kenntn i snahmen : 

von ger ichtl ichen Ent­
sche idungen 

2 
3 2  

9 

von Novell ierung svorschlägen " . , 3 
sons tige Kenntnisnahmen . ·

· 1 3  

6 .  Anregungen : 5 

7 .  sons tige Beschlüs se : 6 

2 2 )  ( 1 ) 
2 9  . . 3 1 ) ( 1) 

+ D ie Z ahlen in der ersten Klammer geben die mehrheitlichen Beschlüs s e  
an , d i e  Z ahlen in der zweiten Klammer d i e  Minderheitsvoten . 

Ffho die Richtigkeit 
sIe: Ausfertigung: 

.I . 
- • 'I ' � . -

'; . \... i. " (-
d 

1 1 .  Dez ember 1 98 1  
. Für den Datenschutzrat 

Der Vors itzende : ' 
VESELSKY 
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